
Gemeinde Sevgein  23.03.2006  1

 

 
 
 
 
 
 

BAUEN IN DER GEMEINDE SEVGEIN 
 
 
 
 

AUSZÜGE:  
- KANTONALES RAUMPLANUNGSGESETZ (KRG) 

- KANTONALE RAUMPLANUNGSVERORDNUNG (KRVO) 
- BAUGESETZ GEMEINDE SEVGEIN (BG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genehmigungsstand: Beschluss vom 15. Mai 2006 
Datum: 23. März 2006 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  2

INHALTSÜBERSICHT 

                                                                                                                                            Seite 

I Formelles Baurecht 8 

1. Organisation 8 

2. Bewilligungen 9 

3. Baubewilligungsverfahren 11 

 A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 11 

 B. Meldeverfahren 15 

4. Koordination 16 

 A. Verfahrenskoordination 16 

 B. Entscheidkoordination 17 

5. Baukontrollen 18 

6. Verantwortlichkeit, Wiederherstellung, Strafe 19 

7. Verfahrenskosten 20 

II Grundordnung 20 

1. Zonenplan 20 

 A.  Allgemeines 21 

 B.  Bauzonen 21 

       a) Regelbauweise 21 

       b) Begriffe und Messweisen 23 

       c) Zonenvorschriften 27 

 C.  Nichtbauzonen 29  

       a) Zonenvorschriften 29 

       b) Landwirtschaftlicher Wohnraum 31 

       c) Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 32 

2. Genereller Gestaltungsplan 32 

3. Genereller Erschliessungsplan 34 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  3

III Allgemeine Bauvorschriften 36 

1.  Bauvoraussetzungen 36 

2. Wohnförderung, Sicherheit und Gesundheit  37 

3. Gestaltung 38 

4. Verkehr, Versorgung und Entsorgung 40 

5. Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 42 

IV Vollzugs- und Schlussbestimmungen 43 

 
 
 
 

Anhang  45
  

Art. 40 KRVO 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  4

INHALTSVERZEICHNIS        ART NR.     SEITE 

I Formelles Baurecht  

1. Organisation 
 Verfahren, Erledigungsfristen  KRG 5 8 
 Grundsatz  KRG 85 8 
 Behördenorganisation  BG 6 8 
2. Bewilligungen 
 Baubewilligung  BG  33         9 
 BAB-Bewilligung, BAB-Behörde  KRG 87        9 
 Koordination bei Zusatzbewilligunge  KRG 88       10 
 Bewilligungsvoraussetzungen  KRG  89        10 
 Nebenbestimmungen  KRG  90   10 
 Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, Bauvollendung  KRG  91   10 
3. Baubewilligungsverfahren 
 Baubewilligungsverfahren  KRG  92  11 
 A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 
 Vorläufige Beurteilung  KRVO 41  11 
 Baugesuch BG  34  11 
 Revers BG   35   13 
 Baugespann KRVO 43  14 
 Vorläufige Prüfung KRVO 44  14 
 Öffentliche Auflage, Einsprache KRVO 45   14 
 Bauentscheid KRVO 46   14 
 BAB-Entscheid: 1. Weiterleitung KRVO 47    15 
 2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle KRVO 48    15 
 3. Entscheid, Eröffnung KRVO 49 15 
 B. Meldeverfahren 
 Meldeverfahren: 1. Anwendungsfälle KRVO 50 15 
 2. Verfahren KRVO 51  16 
4. Koordination 
 A. Verfahrenskoordination 
 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen: 
 1.Vorbereitung KRVO 52   16 
 2. Einreichung, vorläufige Prüfung KRVO 53  16 
 3. Öffentliche Auflage, Einsprache KRVO 54  17 
 B. Entscheidkoordination 
 Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen KRVO 55 17 
 Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen:  
 1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen KRVO 56   17 
 2. Bereinigung, Schiedsstelle KRVO 57    17 
 3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide KRVO 58   18 
 4. Gesamtentscheid KRVO 59   18 
 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  5

5. Baukontrollen 
 Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme KRVO 60  18 
 Baurechtswidrige Zustände KRVO 61 19 
6. Verantwortlichkeit, Wiederherstellung, Strafe 
 Verantwortlichkeit, Haftung KRG 93   19 
 Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands KRG  94    19 
 Busse KRG  95 20 
7. Verfahrenskosten 
 Verfahrenskosten  KRG  96   20 

II Grundordnung 

1.  Zonenplan 
 A Allgemeines 
 Festlegungen BG 9   21 
 B Bauzonen 
 a)  Regelbauweise 
 Regelbauweise BG   10  21 
 Hofstattrecht BG  12   22 
 Ausnahmen KRG  82  22 
 Zonenschema BG   11   23 
 b)  Begriffe und Messweisen   
 Ausnützungsziffer BG 13  23 
 Nutzungsübertragung und Parzellierung BG 14 24 
 Gebäude- und Firsthöhe BG 15 24 
 Gebäudelänge BG 16 25 
 Grenz- und Gebäudeabstand KRVO 37 25 
 1. Gebäude KRG 75 25 
 2. Weitere Bauten und Anlagen KRG  76 25 
 3. Unterschreitungen, Vorbehalte KRG 77  26 
 Unterirdische Bauten und Grenzbaurecht für Kleinbauten BG 17 26 
 Gewässerabstand, Waldabstand KRG 78 26 
 c)  Zonenvorschriften 
 Dorfzone A BG   18 27 
 Dorfzone B BG   19 27 
 Wohnzone Curschetta BG 20  27 
 Agro-Gewerbezone BG 21 28 
 Zone für Kleinbauten und Nebenanlagen BG 22 28 
 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen KRG 28 28 
 Zone für Grünflächen KRG 30 28 
 C Nichtbauzonen  
 a)  Zonenvorschriften 
 Landwirtschaftszone KRG  32   29 
 Naturschutzzone KRG 33    29 
 Landschaftsschutzzone KRG   34   29 
 Ruhezone BG    23  29 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  6

 Archäologiezone KRG 36   30 
 Gefahrenzonen KRG   38  30 
 Kiesabbauzone BG    24   30 
 Zone übriges Gemeindegebiet KRG  41   31 
 b) Landwirtschaftlicher Wohnraum 
 Dauerwohnraum KRVO 38   31 
 Temporärwohnraum KRVO 39   31 
 c) Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
 Im Allgemeinen KRG   83   32 
2.  Genereller Gestaltungsplan 
 Festlegungen BG   25  32 
 Genereller Gestaltungsplan: 2.Siedlung KRG 43   32 
 Geschützte Objekte KRG   74   33 
 Landschafts- und Ortsbildschutz BG   26   33 
 Objektschutz BG   27   33 
 Baugestaltungslinien BG   28   34 
3.  Genereller Erschliessungsplan 
 Festlegungen BG    29  34 
 Verkehrsanlagen BG    30    34 
 Versorgungs- und Entsorgungsanlagen BG    31   35 

III Allgemeine Bauvorschriften 

1.  Bauvoraussetzungen 
 Baureife KRG  72  36 
 Siedlung und Landschaft KRG   73  36 
2. Wohnförderung , Sicherheit und Gesundheit 
 Im Allgemeinen KRG    79  36 
 Behindertengerechtes Bauen KRG  80   37 
 Erst- und Zweitwohnungen BG   36  37 
 Wohnhygiene BG   37   37 
 Energiehaushalt BG  38  38 
 Bauarbeiten BG    39   38 
 Schneeräumung BG     40  38 
3. Gestaltung 
 Dächer BG    41  39 
 Energieanlagen BG     42   39 
 Einfriedungen, Pflanzen BG    43    39 
 Terrainveränderungen, Böschungen und Mauern BG    44  40 
 Reklamen und Hinweistafeln BG   45    40 
4. Verkehr, Versorgung und Entsorgung  
 Sicherheit BG    46     40 
 Zu- und Ausfahrten BG  47   40 
 Abstellplätze für Motorfahrzeuge BG    48   41 
 Werkleitungen BG     49  41 
 Abwässer BG    50   42 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  7

5. Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 
 Nutzung des öffentlichen Grundes und Luftraumes BG  51  42 
 Nutzung des Privateigentums für öffentliche Zwecke BG     52   43 

IV Vollzugs- und Schlussbestimmungen 

 Vollzug BG    59  43 
 Rechtsmittel BG    60   43 
 Zusatzbewilligungen KRG  100  43 
 Verfügungen kantonaler Behörden KRG 103   43 
 Beschwerderecht der Umweltorganisationen KRG  104   44 

 
 
Anhang 
 
Art. 40 KRVO 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  8

I Formelles Baurecht  
 

1. Organisation 

Verfahren, Erledigungsfristen     KRG Art. 5 
1 Für die in diesem Gesetz und in der Verordnung festgelegten Verfahren für Planungen, Bauvor-
haben, Landumlegungen und die Erhebung von Erschliessungsabgaben gilt ausschliesslich kanto-
nales Recht, soweit die Gemeinden und Regionalverbände nicht ausdrücklich ermächtigt oder 
verpflichtet werden, abweichende oder ergänzende eigene Verfahrensvorschriften zu erlassen oder 
bestimmte Verfahren selbst zu regeln.  
2 Die zuständigen Behörden erledigen Gesuche in den in diesem Gesetz oder in der Verordnung 
festgelegten Ordnungsfristen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Fristen beginnen, so-
bald die Gesuche formell richtig und vollständig vorliegen, sofern nichts anderes bestimmt ist. 
3 Kann eine Frist ausnahmsweise nicht eingehalten werden, teilt die zuständige Behörde die Ver-
zögerung den Betroffenen vor Ablauf der Frist mit kurzer Begründung und unter Bekanntgabe 
einer neuen Erledigungsfrist mit.  
 
 
Grundsatz                      KRG Art. 85 
 

1 Das Bauwesen ist Sache der Gemeinden, soweit dieses Gesetz oder die Spezialgesetzgebung 
nichts anderes bestimmen. 
2 Zuständige Behörde für Verfügungen und Entscheide der Gemeinden ist der Gemeindevorstand, 
soweit dieses Gesetz, die Spezialgesetzgebung oder das Gemeinderecht nicht eine andere kom-
munale Behörde bestimmen (kommunale Baubehörde). 
3 Die Gemeinden organisieren das Bauwesen so, dass ein fachlich kompetenter, wirksamer, zeitge-
rechter und koordinierter Vollzug gewährleistet ist.  
4 Die Gemeinden streben eine überkommunale Zusammenarbeit an, insbesondere durch Bildung 
gemeinsamer Bauämter sowie durch Bezeichnung gemeinsamer Fachleute oder Fachgremien mit 
Beratungsfunktion in Baugestaltungsfragen und weiteren Fragen des Bau-, Umwelt- und Energie-
rechts. 
 
 
Behördenorganisation               BG Art. 6 
 
1 Die Baubehörde sorgt für eine professionelle und sachgerechte Erfüllung ihrer Aufgaben in-

nert nützlicher Frist. Sie setzt hierfür Fachleute und geeignete technische Hilfsmittel ein. 
 
2 Die Baubehörde kann ihre Aufgaben und Befugnisse an eine Bau- und Planungskommission, 

an ein kommunales oder regionales Bauamt oder an externe Fachleute delegieren.  
 
3 Kommissionen sind von der Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemeindevorstandes zu 

wählen (z.B. Planungs- oder Ortsbildkommission). 
 
4 Für die gesetzlich vorgeschriebene Gestaltungsberatung werden Fachpersonen zugezogen, 

die nicht in der Gemeinde wohnhaft sind und hier auch keine eigenen Bauvorhaben projektie-
ren und ausführen. GestaltungsberaterInnen orientieren und beraten die Baubehörde, die 
Bauherrschaften und deren VertreterInnen. 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  9

2. Bewilligungen 

Baubewilligung BG Art. 33 
 
1 Alle Vorhaben für Bauten und Anlagen, einschliesslich Projektänderungen, Unterhalts- und 

Sanierungsarbeiten sowie Zweckänderungen von Grundstücken, von denen erhebliche Aus-
wirkungen auf die Nutzungsordnung zu erwarten sind, sind der Baubehörde vor der Projek-
tierung und Ausführung anzuzeigen. Die Baubehörde sorgt für die Erfassung des Vorhabens 
und der verantwortlichen Bauherrschaft. 

 
2 Die Baubehörde entscheidet, ob das angezeigte Bauvorhaben zu den bewilligungsfreien Vor-

haben gemäss Art. 40 KRVO fällt oder ob eine Bewilligungspflicht vorliegt. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn sie dies im öffentlichen Interesse oder zur Wahrung von Rechten Drit-
ter für notwendig oder angemessen hält. Ist diese Voraussetzung gegeben, sind baubewilli-
gungsfreie Vorhaben gemäss Art. 40 KRVO dem Meldeverfahren unterstellt. Für baubewilli-
gungspflichtige Vorhaben entscheidet die Baubehörde generell, ob das ordentliche Baubewil-
ligungsverfahren oder das Meldeverfahren gemäss Art. 50 und 51 der kantonalen Raumpla-
nungsverordnung durchzuführen ist. 

 
3 Die Baubehörde teilt der Bauherrschaft ihren Entscheid gemäss Abs. 2 innert fünfzehn Ar-

beitstagen mit. Bei bewilligungspflichtigen Vorhaben gibt sie gleichzeitig die abzugebende 
Anzahl Baugesuche und die erforderlichen Baugesuchsunterlagen an. Besteht keine Baube-
willigungspflicht, bestätigt die Baubehörde den bewilligungsfreien Tatbestand schriftlich. 

 
4 Nach Eingang des formellen Baugesuchs führt die Baubehörde das festgelegte Verfahren 

durch, sorgt bei Bedarf für die Einleitung des BAB-Verfahrens und stellt bei Bauvorhaben, 
die Zusatzbewilligungen erfordern, die notwendige Koordination mit den zuständigen Behör-
den sicher. 

 
1)  siehe KRVO Art. 40 im Anhang 
 
 
BAB-Bewilligung, BAB-Behörde                    KRG Art. 87 
 

1 Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (BAB) erfordern neben der Baubewilligung eine 
kantonale Bewilligung (BAB-Bewilligung).  
2 Zuständig für Entscheide über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist das Departement 
(BAB-Behörde). Die Regierung kann durch Verordnung die Zuständigkeit ganz oder teilweise 
einer anderen kantonalen Behörde übertragen.  
3 Die kommunale Baubehörde überweist Gesuche für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
(BAB-Gesuch), bei denen sie die Voraussetzungen für eine Baubewilligung und eine BAB-
Bewilligung als erfüllt betrachtet, mit begründetem Antrag auf Erteilung der BAB-Bewilligung 
der Fachstelle. Andernfalls weist sie das Gesuch von sich aus ab.  
4 Erteilt die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, wird sie von der kommunalen Baubehörde zu-
sammen mit der Baubewilligung eröffnet. In diesem Fall ist die Baubewilligung ohne Rücksicht 
auf allfällige kommunale Rechtsmittel direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar.  
5 Verweigert die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, eröffnet sie den ablehnenden BAB-
Entscheid direkt den Gesuchstellenden, wodurch das Baugesuch als abgewiesen gilt. Für die Ver-
fahrenskosten der Gemeinde erlässt die kommunale Baubehörde einen separaten Kostenentscheid. 
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6 Bauten und Anlagen, die von der Regierung durch Verordnung von der Baubewilligungspflicht 
ausgenommen werden, erfordern keine BAB-Bewilligung, auch wenn die Gemeinden sie dem 
Meldeverfahren unterstellen. 
 
 
Koordination bei Zusatzbewilligungen                   KRG Art. 88 
 

1 Erfordern Bauvorhaben neben der Baubewilligung und einer allfälligen BAB-Bewilligung zusätz-
liche Bewilligungen, Ausnahmebewilligungen, Genehmigungen oder Zustimmungen weiterer Be-
hörden (Zusatzbewilligungen) und besteht zwischen den Bewilligungen ein derart enger Sachzu-
sammenhang, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander erteilt werden können, sondern 
inhaltlich abgestimmt werden müssen, werden Verfahren und Entscheide im Baubewilligungsver-
fahren und im BAB-Verfahren koordiniert. 
2 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen ist die Koordination Sache der kommunalen Baube-
hörde. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen entscheidet die BAB-Behörde über kantonale 
Zusatzbewilligungen selbst, wenn ein Gesamtentscheid zur Verbesserung der Koordination bei-
trägt, der Verfahrensbeschleunigung dient oder unter den Parteien vereinbart wurde. 
3 Weitere Einzelheiten über die Koordination regelt die Regierung durch Verordnung.  
 
 
Bewilligungsvoraussetzungen                     KRG Art. 89 
1 Bauvorhaben und Zweckänderungen werden bewilligt, wenn alle Vorschriften des kommunalen, 
kantonalen und eidgenössischen Rechts eingehalten sind. 
2 Baugesuche werden nach dem Recht beurteilt, das zur Zeit des Entscheids gilt. 
3 Ist die Bauherrschaft nicht Eigentümerin des Baugrundstücks, ist das Baugesuch durch den Ei-
gentümer oder die Eigentümerin mit zu unterzeichnen. Ist sie nicht Eigentümerin des für die Er-
schliessung benötigten Bodens, wird die Baubewilligung nur erteilt, wenn die erforderlichen Rech-
te für die Erschliessung des Bauvorhabens im Baugesuch nachgewiesen werden. 
 
 
Nebenbestimmungen                      KRG Art. 90 
 

1 Können inhaltliche oder formale Mängel des Bauvorhabens ohne besondere Schwierigkeiten 
behoben werden oder drängen sich Anordnungen zur Schaffung oder Erhaltung des rechtmässigen 
Zustands auf, sind mit der Bewilligung die gebotenen Nebenbestimmungen (Auflagen, Bedingun-
gen, Befristungen) zu verknüpfen. 
 
 

2 Nebenbestimmungen mit längerer zeitlicher Wirkung oder von erheblicher Bedeutung sind vor 
Baubeginn auf Kosten der Baugesuchstellenden im Grundbuch anzumerken. Das Grundbuchamt 
bescheinigt der anmeldenden Behörde den Vollzug der Anmerkung. 
3 Für die richtige Erfüllung von Nebenbestimmungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Bauausführung kann Sicherstellung verlangt werden. Sie ist in der Regel vor Baubeginn zu leis-
ten.  
 
 
Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, Bauvollendung                  KRG Art. 91 
 

1 Bauvorhaben dürfen begonnen werden, sobald die Baubewilligung schriftlich vorliegt. Vorbehal-
ten bleiben anderslautende Anordnungen in einem Rechtsmittelverfahren. 
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2 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen erlöschen, wenn mit den Bauarbeiten nicht innert 
Jahresfrist seit zulässigem Baubeginn begonnen worden ist. Bauvorhaben sind innert zwei Jahren 
nach Baubeginn zu vollenden. Die für die Bewilligung zuständige Behörde kann diese Fristen auf 
begründetes Gesuch hin angemessen verlängern. 
3 Wird ein Bauvorhaben nicht vollendet, sind unvollendete Bauteile zu entfernen und der ur-
sprüngliche Zustand wieder herzustellen.  
 
 
3. Baubewilligungsverfahren 

Baubewilligungsverfahren                    KRG Art. 92 
 

1 Baugesuche, BAB-Gesuche und Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind 
bei der Standortgemeinde einzureichen.  
2 Die Gemeinden führen das Auflageverfahren durch. Während der öffentlichen Auflage kann bei 
der Gemeinde schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. Für die Einsprachelegitima-
tion gelten sinngemäss die Voraussetzungen für die Planungsbeschwerde an die Regierung.  
3 Die Regierung regelt durch Verordnung das Baubewilligungsverfahren und das BAB-Verfahren. 
Für Bauvorhaben, die nur geringfügige öffentliche und private Interessen berühren, legt sie ein 
Meldeverfahren fest.  
4 Die Gemeinden erlassen im Baugesetz nach Bedarf ergänzende Bestimmungen. 
 
 
A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 

Vorläufige Beurteilung                                 KRVO Art. 41 
 

1 Die kommunale Baubehörde kann vor der Einreichung eines Baugesuchs um eine vorläufige 
Beurteilung wesentlicher Punkte des Bauvorhabens ersucht werden. 
2 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann die Fachstelle über die Gemeinde um eine vor-
läufige Beurteilung ersucht werden. 
3 Die vorläufige Beurteilung gibt weder den Gesuchstellenden Anspruch auf Erteilung der Baube-
willigung noch bindet sie die entscheidende Behörde bei der Beurteilung des ordentlichen Bauge-
suchs und allfälliger Einsprachen. 
 
 
Baugesuch       BG Art. 34 
 
1 Für alle der Baubewilligungspflicht unterliegenden Bauten und Anlagen (Bauvorhaben) ist bei 

der Baubehörde ein Baugesuch auf amtlichem Formular in mindestens zwei, bei BAB-
Gesuchen in mindestens vier Ausfertigungen, einzureichen. Die Baubehörde verlangt weitere 
Ausfertigungen nach Bedarf. 

 
2 Dem Baugesuch sind, soweit erforderlich, beizulegen: 
 

1. Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 (Katasterkopie) enthaltend: Grenzverlauf, Parzel-
lennummern, Grundstücksflächen, überbaute Fläche, Lage der Nachbargebäude, Zufahrten, Ab-
stellplätze, Baulinien, Grenz- und Gebäudeabstände, versicherte Höhenbezugspunkte; 
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2. Bei Erweiterungen und Umbauten sowie bei Aussenrenovationen Fotodokumentation über das be-
stehende Gebäude sowie ein bauhistorisches Objektinventar bei schützenswerten und erhaltens-
werten Bauten und Anlagen in Erhaltungszonen; 

 
3. Situationsplan mit Anschlüssen für Wasser, Kanalisation, elektrischen Strom und Telefon; 
 
4. Grundrisse aller Geschosse im Massstab 1:100 mit vollständigen Angaben über Aussenmasse und 

Mauerstärken der Aussen- und Wohnungstrennwände, Zweckbestimmung der Räume; 
 
5. Schnitte 1:100 mit vollständigen Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe, alter und neuer 

Geländeverlauf bis zur Grenze, Strassenhöhen; 
 
6. Fassadenpläne 1:100 mit bestehenden und neuen Terrainlinien, einschliesslich Höhenkoten; 
 
7. Detaillierte Berechnung der Geschossflächenziffer oder Baumasseziffer und der Abstellplätze; 

kubische Berechnung nach SIA-Ordnung Nr. 116; 
 
8. Projektpläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung von Terrainveränderungen, Stützmauern, 

Einfriedungen, Parkplätzen, Bepflanzungen usw.; 
 
9. Baubeschrieb mit Angaben über Zweckbestimmung, Bauausführung, Material, Farbgebung usw.; 
 
10. Angabe der approximativen Baukosten; 
 
11. Unterlagen für den baulichen Zivilschutz gemäss eidgenössischen und kantonalen Vorschriften; 

 
12. Unterlagen für die der feuerpolizeilichen Bewilligungspflicht unterstellten Anlagen; 
 
13.  Bei Bauten und Anlagen im Bereich von Kantonsstrassen die erforderlichen Bewilligungen ge-

mäss kantonalen Vorschriften; 
 
14. Energienachweis sowie Ergebnis desselben auf offiziellem Formular; 
 
15. Nachweis betreffend Schallschutz gemäss eidgenössischen Vorschriften; 
 
16. Vorprüfungsentscheid der Gebäudeversicherung bei Bauten in der Gefahrenzone;  
 
17. Bei Wasser- und Abwasseranschlüssen Angaben über Wasserbedarf, Rohrdurchmesser, Rohrma-

terial und Gefälle der Anschlussleitungen; 
 
18. Detailpläne der Abwasserreinigungsanlagen (Einzelkläranlagen) bzw. der erforderlichen Vorbe-

handlungsanlagen für Abwasser sowie Angaben zur Dimensionierung der Anlagen; 
 
19. Bei Bauvorhaben, die Luftverunreinigungen verursachen, Emissionserklärung gemäss eidgenössi-

schen Vorschriften;  
 
20. Bei Bauvorhaben der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung: Berechnung des Mindestabstands ge-

mäss FAT-Bericht und Nachweis, dass der Mindestabstand gegenüber benachbarten Gebäuden 
und bewohnten Zonen eingehalten ist; 

 
21. Bei Bauvorhaben mit erheblichen Emissionen von Luftverunreinigungen, Immissionsprognose 

gemäss eidgenössischen Vorschriften (auf Verlangen der Baubehörde); 
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22. Bei Bauvorhaben, die nichtionisierende Strahlung verursachen, Standortdatenblatt und Angaben 
gemäss eidgenössischen Vorschriften; 

 
23. Bei Bauvorhaben mit eigenen Lärmquellen Unterlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften 

(Lärmprognose auf Verlangen der Baubehörde); 
 
24. Bei Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten Unterlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften; 
 
25. Unterlagen für Bewilligungen von Grabungen und Sondierungen, für Grundwasserabsenkung und 

Grundwasserentnahmen sowie von Wärmepumpen für die Benutzung von Wasser- oder Boden-
wärme gemäss den Weisungen der kantonalen Fachstelle für Gewässerschutz; 

 
26. Bei Abfallanlagen (z.B. Deponien, Anlagen zum Sammeln und Aufbereiten von Abfällen aller 

Art, Abfallzwischenlager, Kompostieranlagen ab einer Kapazität von 100 Tonnen pro Jahr, 
KVA) Angaben und Unterlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften. 

 
27. Allfällige vertragliche Vereinbarungen und entsprechende Auszüge über Grundbucheinträge oder 

Anmerkungen; Grundbuchauszug in besonderen Fällen. 
 
 Die Baubehörde kann auf einzelne Planunterlagen verzichten oder weitere anfordern, sofern 

dies für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig ist. Bei besonderen Bauvorhaben kann 
sie ein Modell verlangen. 

 
3 Bei Bauvorhaben, die dem Meldeverfahren unterliegen, ist das Baugesuch in vereinfachter 

Ausführung und lediglich mit den für das Verständnis des Vorhabens notwendigen Unterla-
gen einzureichen. 

 
4 Die Baugesuchsunterlagen sind von der Grundeigentümerin bzw. dem Grundeigentümer, der 

Bauherrschaft und von den Projektverfassenden zu unterzeichnen. 
 
5 Bei Umbauten oder Änderung bewilligter Pläne muss aus den Plänen der Zustand der betref-

fenden Bauteile vor und nach dem Umbau bzw. der Abänderung ersichtlich sein (bestehend: 
grau; neu: rot; Abbruch: gelb). 

 
6 Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Gemeinde unaufgefordert eine Dokumentation des 

ausgeführten Werks abzugeben (Ausführungspläne). Bei Bauvorhaben mit BAB- Bewilligung 
sind der Gemeinde zwei Ausfertigungen abzuliefern.. 

 
 
 Revers BG Art. 35 
 
1 Werden Bauten und Anlagen, welche nicht mit der gesetzlichen Regelung übereinstimmen, 

ausnahmsweise für eine beschränkte Dauer bewilligt, kann die Bewilligung vom Abschluss ei-
ner Vereinbarung abhängig gemacht werden, worin sich die betroffenen Grundeigentümerin-
nen oder Grundeigentümer verpflichten, auf Verlangen der Baubehörde innert angemessener 
Frist den gesetzlichen Zustand wieder herzustellen (Revers). 

 
2 Die Baubehörde lässt Reverse auf Kosten der Bauherrschaft im Grundbuch anmerken. 
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Baugespann                  KRVO Art. 43 
 

1 Bei Bauvorhaben, die nach aussen in Erscheinung treten, ist gleichzeitig mit der Einreichung des 
Baugesuchs ein Baugespann aufzustellen. Dieses muss die Lage, Höhe und Gestalt der Baute klar 
erkennen lassen. Aufschüttungen und Böschungen von mehr als 0.8 m Höhe sind ebenfalls zu pro-
filieren.  
2 Die Höhenlage des Erdgeschosses ist an den Profilen zu markieren. Die Grenzsteine sind freizu-
legen.  
3 Das Baugespann darf vor der rechtskräftigen Erledigung des Baugesuchs nur mit Bewilligung 
der kommunalen Baubehörde entfernt werden. Es ist in jedem Falle während der Dauer der öf-
fentlichen Auflage stehen zu lassen. Nach Eintritt der Rechtskraft des Bauentscheides ist das Bau-
gespann umgehend zu entfernen. 
 
 
Vorläufige Prüfung                  KRVO Art. 44 
 

1 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Baugesuche und BAB-Gesuche umgehend auf 
Vollständigkeit und unterzieht sie einer materiellen Vorprüfung. Gleichzeitig wird geprüft, ob das 
Baugespann richtig gestellt ist.  
2 Bei unvollständigen Gesuchen sowie Gesuchen mit offenkundigen materiellen Mängeln setzt die 
kommunale Baubehörde beziehungsweise die Fachstelle den Gesuchstellenden innert 20 Tagen 
seit Eingang eine angemessene Frist zur Vervollständigung oder Verbesserung des Baugesuchs.  
3 Wird das Gesuch innert der angesetzten Frist nicht vervollständigt oder verbessert, gilt es als 
zurückgezogen. 
 
 
Öffentliche Auflage, Einsprache                 KRVO Art. 45 
 

1 Nach Abschluss der vorläufigen Prüfung legt die kommunale Baubehörde das Baugesuch bezie-
hungsweise das BAB-Gesuch während 20 Tagen in der Gemeinde öffentlich auf. Erfordert das 
Bauvorhaben eine UVP, wird gleichzeitig der UVB aufgelegt.  
2 Die Auflage des Baugesuchs wird im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde bekannt gege-
ben. Bei BAB-Gesuchen, Gesuchen mit UVP sowie Gesuchen mit Zusatzbewilligungen, die im 
Kantonsamtsblatt zu publizieren sind, ist die öffentliche Auflage gleichzeitig auch im Kan-
tonsamtsblatt bekannt zu geben.  
3 Die Publikation hat Angaben über die Bauherrschaft, den Standort des Bauvorhabens, die betrof-
fenen Nutzungszonen und Bundesinventare nach der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung, die 
Auflagezeit, den Auflageort und die Einsprachemöglichkeit zu enthalten.  
4 Einsprachen sind während der Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen. Den Gesuchstellen-
den ist Gelegenheit zu geben, zu Einsprachen innert 20 Tagen schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
 
Bauentscheid                  KRVO Art. 46 
 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens sowie Einholung notwendiger Stellungnahmen anderer 
betroffener Behörden entscheidet die kommunale Baubehörde über das Baugesuch und allfällige 
Einsprachen und erlässt den Bauentscheid.  
2 Bauentscheide sind den Baugesuchstellenden und allfälligen Einsprechenden gleichzeitig zu er-
öffnen. Sie sind zu begründen, wenn Einsprachen oder Baugesuche abgewiesen werden. 
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3 Bauentscheide sind innert zwei Monaten seit Ablauf der öffentlichen Auflage zu eröffnen. Bei 
Bauvorhaben mit Einsprachen beträgt die Erledigungsfrist maximal drei und bei Bauvorhaben mit 
UVP maximal fünf Monate.  
 
 
BAB-Entscheid 1. Weiterleitung                 KRVO Art. 47 
 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens leitet die kommunale Baubehörde BAB-Gesuche, sofern 
sie die Voraussetzungen für eine Bewilligung als erfüllt betrachtet, umgehend in mindestens drei 
Exemplaren mit allen Unterlagen und begründetem Antrag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig 
übermittelt sie der Fachstelle allfällige Einsprachen zusammen mit ihrer Stellungnahme. 
2 BAB-Gesuche können bereits während der Auflage an die Fachstelle weitergeleitet werden. 
Diesfalls orientiert die zuständige kommunale Baubehörde die Fachstelle umgehend über allfällige 
Einsprachen. 
 
 
2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle                KRVO Art. 48 
 

1 Nach Eingang des Gesuchs holt die Fachstelle bei den betroffenen Stellen die notwendigen Stel-
lungnahmen ein. 
2 Ist die Fachstelle mit den Stellungnahmen nicht einverstanden oder bestehen zwischen den Stel-
lungnahmen Widersprüche, führt die Fachstelle mit den betroffenen Stellen ein Bereinigungsge-
spräch. 
3 Misslingt die Bereinigung, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle, welche die 
Fachstelle anweist, wie zu entscheiden ist. Schiedsstelle ist das Departement. 
 
 
3. Entscheid, Eröffnung                 KRVO Art. 49 
 

1 Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet die Fachstelle über das BAB-Gesuch und allfällige 
Einsprachen und erteilt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die BAB-
Bewilligung. Andernfalls weist sie das BAB-Gesuch ab. 
2 Über BAB-Gesuche entscheidet die Fachstelle innert eineinhalb Monaten seit Eingang der voll-
ständigen Baugesuchsakten. Bei Bauvorhaben, die eine verwaltungsinterne Vernehmlassung oder 
eine Zusatzbewilligung erfordern, beträgt die Erledigungsfrist maximal drei Monate. Bei Bauvor-
haben mit Einsprachen, UVP oder besonders grossem Koordinationsbedarf beträgt die Erledi-
gungsfrist maximal fünf Monate. 
3 BAB-Bewilligungen und allfällige Einspracheentscheide werden Ge-suchstellenden und Einspre-
chenden von der kommunalen Baubehörde nach Eingang so rasch als möglich zusammen mit der 
Baubewilligung eröffnet. 
4 Die Kosten des BAB-Verfahrens werden in der BAB-Bewilligung in Rechnung gestellt. 
 
 
B. Meldeverfahren 

Meldeverfahren 1. Anwendungsfälle KRVO Art. 50 
 

1 Das Meldeverfahren ist ein vereinfachtes Baubewilligungsverfahren. Es findet Anwendung auf 
untergeordnete Bauvorhaben, bei welchen mit keinen Einsprachen zu rechnen ist, wie insbesonde-
re 
1. geringfügige Projektänderungen bereits bewilligter Bauvorhaben; 
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2. bauliche Massnahmen, die nach aussen nicht in Erscheinung treten, zonenkonform sind 
und zu keinen Veränderungen bezüglich Verkehrsbelastung oder Ausnützung führen. 

2 Das Meldeverfahren findet überdies Anwendung auf Bauvorhaben, die gemäss Artikel 40 von 
der Baubewilligungspflicht ausgenommen, jedoch gemäss kommunalem Baugesetz dem Melde-
verfahren unterstellt sind.1) 
 
1) siehe BG Art. 33 und KRVO Art. 40 im Anhang 
 
 
2. Verfahren KRVO Art. 51 
 

1 Gesuche und Gesuchsunterlagen können in vereinfachter Ausführung eingereicht werden. Auf 
das Baugespann und die öffentliche Auflage samt Publikation wird verzichtet. 
2 Gesuchstellende erhalten innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs einen Entscheid der 
kommunalen Baubehörde. Bei Bauvorhaben, die neben der Baubewilligung eine BAB-Bewil-
ligung erfordern, sind der Entscheid der kommunalen Baubehörde und der BAB-Entscheid innert 
eineinhalb Monaten zu eröffnen. Der BAB-Entscheid ist innert zwei Wochen seit Eingang des 
Gesuchs bei der Fachstelle zu fällen. 
3 Bauvorhaben, die lediglich einer kommunalen Baubewilligung bedürfen, gelten als bewilligt, so-
fern innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs kein anders lautender Entscheid ergeht. 
4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über das ordentliche Baubewilligungsverfahren. 
 
 
4. Koordination 
 

A. Verfahrenskoordination 

Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen  
1. Vorbereitung KRVO Art. 52 
 

1 Das Departement führt im Einvernehmen mit den betroffenen Departementen eine Liste mit den 
zu koordinierenden Zusatzbewilligungen. 
2 In der Liste der koordinationsbedürftigen Zusatzbewilligungen werden jene Zusatzbewilligungen 
bezeichnet, bei denen die Gesuche in der Regel vor der Einreichung mit den betroffenen Fachbe-
hörden vorabzuklären und zu bereinigen sind. 
 
 
2. Einreichung, vorläufige Prüfung KRVO Art. 53 
 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem Baugesuch, 
einem allfälligen BAB-Gesuch sowie allen für die Beurteilung notwendigen Unterlagen bei der 
Gemeinde einzureichen. Soweit Gesuchsformulare bestehen, sind diese zu verwenden.  
2 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Gesuche für Zusatzbewilligungen umgehend auf 
Vollständigkeit. Sie klärt insbesondere ab, ob für alle erforderlichen Zusatzbewilligungen Gesuche 
mit den nötigen Formularen und Unterlagen vorliegen und die notwendigen Vorabklärungen er-
folgt sind. 
3 Reichen Baugesuchstellende Gesuche für Zusatzbewilligungen direkt bei den für die Zusatzbe-
willigung zuständigen Behörden ein, leiten diese das Gesuch an die für die Koordination zuständi-
ge Behörde weiter, sofern das Gesuch ein baubewilligungspflichtiges Vorhaben betrifft und noch 
keine Baubewilligung vorliegt. 
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3. Öffentliche Auflage, Einsprache KRVO Art. 54 
 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem Baugesuch 
und einem allfälligen BAB-Gesuch öffentlich aufzulegen und auszuschreiben. In der Publikation 
sind die Gesuche für Zusatzbewilligungen einzeln aufzuführen.  
2 Einsprachen gegen Gesuche für Zusatzbewilligungen sind während der für das Baugesuch und 
BAB-Gesuch geltenden Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen.  
3 Im übrigen gelten die Vorschriften über das Baubewilligungsverfahren.  
 
 
B. Entscheidkoordination 

Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen KRVO Art. 55 
 

1 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen stellt die kommunale Baubehörde, sofern sie die Vor-
aussetzungen für eine Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche für Zusatzbewilligungen nach 
Abschluss des Auflageverfahrens umgehend mit allen erforderlichen Unterlagen und allfälligen 
Einsprachen direkt den für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden zu. 
2 Die für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden übermitteln ihren Entscheid sowie einen 
allfälligen Einspracheentscheid direkt der Gemeinde. Die kommunale Baubehörde eröffnet Ent-
scheide über Zusatzbewilligungen nach Überprüfung der inhaltlichen Abstimmung gleichzeitig mit 
dem Bauentscheid. 
3 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen werden, wenn 
alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten der jeweils 
anderen Bewilligungen versehen sind. 
4 Wird eine Zusatzbewilligung verweigert, weist die kommunale Baubehörde auch das Baugesuch 
ab, sofern dieses nicht teilweise oder mit Nebenbestimmungen bewilligt werden kann.  
 
 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen KRVO Art. 56 
 

1 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen leitet die kommunale Baubehörde, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche für Zusatz-
bewilligungen zusammen mit dem BAB-Gesuch mit allen Unterlagen und begründetem Antrag an 
die Fachstelle weiter. Gleichzeitig übermittelt sie der Fachstelle allfällige Einsprachen zusammen 
mit ihrer Stellungnahme.  
2 Die Fachstelle holt, sofern sie die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-Bewilligung als 
erfüllt betrachtet, bei der zuständigen Behörde unter Ansetzung einer Erledigungsfrist den Ent-
scheid über die Zusatzbewilligung und Einsprachen ein. 
3 Zusatzbewilligungen nach der Feuerpolizei- und Zivilschutzgesetzgebung sowie Bewilligungen 
für Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten nach der Gewässerschutzgesetzgebung holt die 
Gemeinde auch bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen direkt bei den dafür zuständigen Be-
hörden ein. 
 
 
2. Bereinigung, Schiedsstelle  KRVO Art. 57 
 

1 Erachtet die für eine Zusatzbewilligung zuständige kantonale Fachbehörde die Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Zusatzbewilligung zu einem Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone für nicht 
gegeben, teilt sie dies der Fachstelle in einer vorläufigen Stellungnahme mit. 
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2 Hält die Fachstelle die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-Bewilligung für erfüllt, führt 
sie mit der betreffenden Behörde ein Bereinigungsgespräch. 
3 Einigen sich die beteiligten Behörden auf Erteilung der Zusatzbewilligung, wird diese den Partei-
en gemäss den nachfolgenden Artikeln eröffnet. Einigen sie sich auf eine Verweigerung der Zu-
satzbewilligung, weist die Fachstelle das BAB-Gesuch ab und eröffnet den Entscheid zusammen 
mit dem ablehnenden Entscheid über die Zusatzbewilligung den Parteien. 
4 Kommt keine Einigung zustande, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle. 
Schiedsstelle ist bei Konflikten mit Amtsstellen, die dem gleichen Departement unterstehen wie 
die Fachstelle, das Departement, ansonsten die Regierung.  
 
 
3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide KRVO Art. 58 
 

1 Liegen alle Zusatzbewilligungen vor, übermittelt die Fachstelle diese zusammen mit der BAB-
Bewilligung der kommunalen Baubehörde, welche die Entscheide den Gesuchstellenden zusam-
men mit dem Bauentscheid eröffnet. 
2 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen werden, wenn 
alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten der jeweils 
anderen Bewilligungen versehen sind. 
 
 
4. Gesamtentscheid KRVO Art. 59 
 

1 Die Fachstelle erlässt einen Gesamtentscheid, wenn 
1. sie und die beteiligten Fachbehörden sich im konkreten Fall darauf geeinigt haben, 
2. sie und die Fachbehörden dies generell für bestimmte Zusatzbewilligungen vereinbart haben, 
oder 
3. Stellungnahmen von beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen oder Einsprachen vorlie-
gen.  
2 Die Fachstelle teilt den Gesamtentscheid der kommunalen Baubehörde mit, die ihn den Parteien 
zusammen mit dem Bauentscheid eröffnet. 
 
 
5. Baukontrollen 

Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme KRVO Art. 60 
 

1 Die kommunale Baubehörde prüft die Ausführung der Bauvorhaben auf ihre Übereinstimmung 
mit der Baubewilligung, der BAB-Bewilligung und allfälligen Zusatzbewilligungen, soweit die 
Kontrollen nicht den für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden obliegen. Sie kontrolliert 
mindestens das Schnurgerüst und die Höhenfixpunkte. Anschlüsse an öffentliche Versorgungs- 
und Entsorgungsanlagen werden vor dem Eindecken kontrolliert.  
2 Die Bauherrschaft meldet der kommunalen Baubehörde unverzüglich die Bauvollendung. Diese 
führt die Bauabnahme durch. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen meldet die kommunale 
Baubehörde der Fachstelle, ob das ausgeführte Bauvorhaben der BAB-Bewilligung entspricht. Bei 
Abweichungen übermittelt sie der Fachstelle die Ausführungspläne. 
 3 Die kommunale Baubehörde kann Private mit den Baukontrollen beauftragen. 
4 Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung in Angriff genommen oder abweichend von bewil-
ligten Plänen oder Auflagen in der Baubewilligung ausgeführt, verfügt die kommunale Baubehör-
de, in dringlichen Fällen eines ihrer Mitglieder oder der Vorsteher beziehungsweise die Vorstehe-
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rin des Bauamtes oder der Gemeindeschreiber beziehungsweise die Gemeindeschreiberin, die Ein-
stellung der Bauarbeiten. Gleichzeitig fordert die verfügende Behörde oder Amtsperson die Bau-
herrschaft zur Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs auf.  
5 Baueinstellungsverfügungen sind sofort vollstreckbar. 
 
 
Baurechtswidrige Zustände  KRVO Art. 61 
 

1 Bestehen Anzeichen für formell oder materiell baurechtswidrige Zustände, wird nach einer Vor-
ankündigung eine nachträgliche Baukontrolle durchgeführt.  
2 Ergibt die Baukontrolle Anhaltspunkte für eine Verletzung von Bauvorschriften, fordert die 
kommunale Baubehörde die Betroffenen auf, ein nachträgliches Baugesuch einzureichen.  
3 Stellt die zuständige Behörde bei der Prüfung des nachträglichen Baugesuchs beziehungsweise 
BAB-Gesuchs eine Verletzung materieller Bauvorschriften fest, eröffnet sie ein Verfahren auf 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands und ein Bussverfahren. 
 
 
6. Verantwortlichkeit, Wiederherstellung, Strafe 

Verantwortlichkeit, Haftung                    KRG Art. 93 
 

1 Für die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, die Übereinstimmung der ausgeführten Bauten 
und Anlagen mit den bewilligten Plänen und dem Baugespann sowie für die Einhaltung von Ne-
benbestimmungen sind Bauherrschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer, sonstige Berechtigte 
sowie die mit der Projektierung und Ausführung von Bauvorhaben beauftragten Personen ver-
antwortlich. 
2 Kanton und Gemeinden übernehmen durch die Bewilligung und Kontrolle von Bauten und Anla-
gen keine Haftung für Konstruktion, Festigkeit, Materialeignung und Sicherheit der ausgeführten 
Bauten und Anlagen. 
 
 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands                   KRG Art. 94 
 

1 Materiell vorschriftswidrige Zustände sind auf Anordnung der zuständigen Behörde zu beseiti-
gen, gleichgültig, ob für deren Herbeiführung ein Bussverfahren durchgeführt wurde.  
2 Zuständig für den Erlass und die Durchsetzung von Wiederherstellungsverfügungen ist die 
kommunale Baubehörde. Bei vorschriftswidrigen Zuständen ausserhalb der Bauzonen trifft die 
BAB-Behörde die erforderlichen Massnahmen, sofern die kommunale Baubehörde trotz Auffor-
derung durch den Kanton untätig bleibt. Die dem Kanton daraus erwachsenden Kosten werden 
der Gemeinde belastet, soweit sie nicht den Pflichtigen überbunden werden können oder unein-
bringlich sind. 
3 Die Pflicht zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands obliegt sowohl den Eigentümerin-
nen oder Eigentümern als auch Personen, die den rechtswidrigen Zustand herbeigeführt haben. 
Kommen die Pflichtigen einer rechtskräftigen Wiederherstellungsverfügung innert Frist nicht nach, 
lässt die zuständige Behörde nach erfolgter Androhung die verfügten Massnahmen auf Kosten der 
Säumigen durch Dritte vornehmen. 
4 Muss die zuständige Behörde aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder des Vertrauensschut-
zes von der Anordnung von Wiederherstellungsmassnahmen ganz oder teilweise absehen, erlässt 
sie eine Verfügung, dass der gesetzwidrige Zustand geduldet wird (Duldungsverfügung). 
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Busse                      KRG Art. 95 
 

1 Wer dieses Gesetz oder darauf beruhende Erlasse und Verfügungen des Kantons oder der Ge-
meinden verletzt, wird mit Busse zwischen 200 Franken und 40 000 Franken bestraft. In beson-
ders schweren Fällen, insbesondere bei Gewinnsucht, ist die zuständige Behörde an dieses 
Höchstmass nicht gebunden. Widerrechtliche Gewinne werden nach den Bestimmungen des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches eingezogen. 
2 Strafbar ist die vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlung, begangen durch die nach Artikel 93 
verantwortlichen Personen. Anstelle einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kommandit-
gesellschaft, einer Einzelfirma oder einer Personengesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit sind die 
natürlichen Personen strafbar, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen. Für Bussen 
und Kosten haftet die juristische Person, die Gesellschaft oder die Personengesamtheit solidarisch.  
3 Zuständig für die Bestrafung ist die kommunale Baubehörde. In Fällen, wo die Wiederherstel-
lung des rechtmässigen Zustands von der BAB-Behörde angeordnet wird, ist diese für die Bestra-
fung zuständig. 
4 Der Strafanspruch verjährt innerhalb von fünf Jahren seit Beendigung der strafbaren Handlung. 
Die absolute Verjährung tritt nach zehn Jahren ein. Die Strafe einer Widerhandlung verjährt in 
fünf Jahren. 
 
 
7. Verfahrenskosten 

Verfahrenskosten                     KRG Art. 96 
 

1 Die Gemeinden erheben für ihren Aufwand im Baubewilligungsverfahren und in weiteren baupo-
lizeilichen Verfahren Gebühren. Auslagen für Leistungen Dritter wie Fachgutachten, Beratungen 
sowie Grundbuchkosten sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten. 
2 Kostenpflichtig ist, wer den Aufwand durch Gesuche aller Art oder durch sein Verhalten verur-
sacht hat. Die sich aus der Behandlung von Einsprachen ergebenden Kosten sind den Einspre-
chenden zu überbinden, wenn die Einsprache abgewiesen oder darauf nicht eingetreten wird. 
Diesfalls können die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer angemessenen ausseramtlichen 
Entschädigung an die Gesuchstellenden verpflichtet werden.  
3 Die Gemeinden regeln die Bemessung und Erhebung der Gebühren in einer Gebührenverord-
nung.  
4 Die BAB-Behörde erhebt für BAB-Entscheide sowie für Buss- und Wiederherstellungsverfü-
gungen bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen von den Gesuchstellenden beziehungsweise 
Parteien Gebühren, welche aus einer Staatsgebühr bis 3000 Franken, einer Kanzleigebühr und 
dem Ersatz allfälliger Barauslagen bestehen. Bei ausserordentlichen Umständen kann die Staats-
gebühr angemessen erhöht werden. 
5 Vorbehalten bleiben Gebühren für Zusatzbewilligungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen 
nach Massgabe der jeweiligen Spezialgesetzgebung. 
 
 
 
II Grundordnung 

 

1.  Zonenplan 
 



Gemeinde Sevgein  23.03.2006  21

A. Allgemeines 

Festlegungen BG Art. 9 
 
Der Zonenplan der Gemeinde beinhaltet folgende Zonenarten und Festlegungen: 
a) Bauzonen 
- Dorfzone A (ES III)      Art. 18  
- Dorfzone B (ES III)      Art. 19 
- Wohnzone Curschetta (ES II)     Art. 20 
- Agro-Gewerbezone (ES III)     Art. 21 
- Zone für Kleinbauten und Nebenanlagen    Art. 22  
- Zone für Grünflächen      KRG Art. 30 
- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ES II/III) Aufstufungen III siehe Plan     KRG Art. 28  
b) Nichtbauzonen 
- Landwirtschaftszone (ES III)     KRG Art. 32 
- Naturschutzzone      KRG Art. 33 
- Landschaftsschutzzone     KRG Art. 34 
- Ruhezone       Art. 23  
- Archäologiezone      KRG Art. 36 
- Gefahrenzone       KRG Art. 38 
- Kiesabbauzone      Art. 24  
- Zone übriges Gemeindegebiet (ES III)    KRG Art. 41 
c) Weitere Festlegungen 
- Statische Waldgrenzen     WAG Art.13 
 
 
B. Bauzonen 
 

a) Regelbauweise 

Regelbauweise BG Art. 10 
 
1 Die Bauweise und das Mass der Nutzung in den Bauzonen richten sich, soweit in der KRVO 

Vorschriften über Begriffe und Messweisen fehlen, nach dem Zonenschema und den zugehö-
rigen Begriffsbestimmungen.  

 
2 Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind Nutzungsziffern und Grenzabstände in 

jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen gelten die Vorschrif-
ten der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt. 

 
3 Im Quartierplan können folgende Abweichungen von der zonengemässen Regelbauweise 

festgelegt werden, wenn damit ein haushälterischer Umgang mit dem Boden bei guter Wohn- 
und Gestaltungsqualität erreicht wird: 

 
1. Die Grenz- und Gebäudeabstände auf Grundstücken im Quartierplangebiet können nach architek-

tonischen Kriterien frei festgelegt werden. Gegenüber Nachbargrundstücken ausserhalb des Quar-
tierplangebiets gelten in jedem Fall die Grenz- und Gebäudeabstände der Regelbauweise. 

 
2. Die Gebäudelängen und der Zusammenbau mehrerer Baukörper können nach architektonischen 

Kriterien frei festgelegt werden. 
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3. Drängt sich aus gestalterischen Gründen eine Terrainveränderung auf, kann die Berechnung der 

Gebäude- und Firsthöhen ab neuem Terrain vorgeschrieben werden. 
 

4. Die Gebäudehöhe darf um maximal 1.5 m überschritten werden. 
 

5. Das zulässige Mass der Nutzung kann bis maximal 10% erhöht werden.  
 

4 Für Verkehrsflächen im Siedlungsgebiet gelten ausschliesslich die Vorgaben des Generellen 
Erschliessungsplans sowie der Erschliessungsordnung. Sie gelten verfahrensrechtlich als Bau-
zone.  

 
 
Hofstattrecht      BG Art. 12 
 
1  Bestehende Bauten, die durch Elementarschäden zerstört oder mit Bewilligung abgebrochen 

werden, dürfen ohne Rücksicht auf die Vorschriften über Grenzabstände, Gebäudehöhen und 
Ausnützung mindestens im bisherigen Umfang wieder hergestellt werden. Bezüglich Grund-
riss, Dachform und Gebäudehöhe sind Abweichungen im Rahmen der Zonenvorschriften zu-
lässig, sofern sich die Baute gestalterisch gut in die umgebenden Strukturen einfügt und keine 
öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Die Baukommission kann ein Modell 
mit den umliegenden Bauten verlangen. Bei Volumenvergrösserungen ist eine positive Beur-
teilung des Gestaltungsberaters zwingend. 

 
2  Bei Bauvorhaben im Hofstattrecht ist vor dem Abbruch oder spätestens innert sechs Monaten 

nach Zerstörung durch Elementarschaden im Einvernehmen mit der Baubehörde das genaue 
Ausmass festzuhalten. Das Gesuch für den Neubau muss innert sechs Jahren eingereicht wer-
den. 

 
3  Zweckänderungen sind im Rahmen der Zonenvorschriften zulässig. Nachbarlichen Interessen 

ist nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. 
 
3 Besondere Zonenbestimmungen betreffend Ersatzbauten, Gefahrenzonen, Schutzanordnun-

gen des Generellen Gestaltungsplans, Baulinien und Baugestaltungslinien sowie Abstandsvor-
schriften gegenüber Kantonsstrassen gehen dem Hofstattrecht vor. Bei Zweckänderungen im 
Hofstattrecht sind die kommunalen Bauvorschriften gemäss Kapitel IV einzuhalten.  

 
 
Ausnahmen                                     KRG Art. 82 
 

1 Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen eine unverhältnismässige Härte, so kann die kommunale Baubehörde Ausnahmen von 
einzelnen Bau- und Zonenvorschriften gewähren, wenn dadurch keine überwiegenden öffentlichen 
und privaten Interessen verletzt werden. 
2 Die Ausnahmebewilligung kann davon abhängig gemacht werden, dass sich die Grundeigentü-
merin oder der Grundeigentümer in einem Revers verpflichten, auf Verlangen der zuständigen 
Behörde den gesetzlichen Zustand herzustellen. Für wertvermehrende Aufwendungen wird in 
diesem Fall bei späterer Enteignung keine Entschädigung geleistet.  
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3 Werden an bestehenden Bauten oder Anlagen Aussenisolationen bewilligt, darf von Gebäude- 
und Firsthöhen, Gebäudelängen, Ausnützungsziffern, Grenz- und Gebäudeabständen sowie Bauli-
nien um die Konstruktionsstärke der Aussenisolation abgewichen werden. 
 
 
Zonenschema  BG Art. 11 
 

 Zone  AZ 
max 

Mittlere 
Gebäu-
dehöhe 
Art. 15 

Mittlere 
First-
höhe 

Art. 15 

Max. 
Gebäu-
dehöhe 
Art. 15 

Max. 
Gebäu-
delänge 
Art. 16 

Grenz-
abstand 

gross /klein 
KRG/KRVO   

3) / 4) 

Min. 
Erstwoh-

nungs-
anteile 
Art. 36 

D-A Dorfzone A frei  Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 2.5 m   40 % 

D-B Dorfzone B 0.7 8.7 m 12 m 11 m 20 m 2.5 m 40 % 

W Wohnzone Curschetta 1) 6.5 m 10 m 8 m 26 m  2) 2.5 m  40 % 

A-G Agro-Gewerbezone Gemäss Art. 21 2.5 m - 

Zö-
BA 

Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen 

 frei frei frei frei 2.5 m - 

ZöA Zone für öffentliche 
Anlagen 

 - - - - - - 

ZKN Zone für Kleinbauten 
und Nebenanlagen 

 4 m 6 m 5 m 12 m 2.5 m  

ZG Zone für Grünflächen  5)  2 m 3 m 3 m 2.5 m 2.5 m - 

 
1) Gemäss Quartiergestaltungsplan Curschetta/Lignaus. 
2) Bei zusammengebauten, selbständigen Bauten sind selbständige Gebäudeteile erkennbar zu 

machen; Vorbehalt für die Giebelfassade gemäss Art. 20. 
3) Gegenüber Kantonsstrassen gelten die Abstandsvorschriften gemäss Strassengesetz. 
4) Vorbehalten sind Freihaltebereiche und Baulinien gemäss Generellem Gestaltungsplan. 
5) Offene Autoabstellplätze, Wege und Zufahrten sind zulässig. 
 
 
b) Begriffe und Messweisen 

Ausnützungsziffer BG Art. 13 
 
1 Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttoge-

schossfläche (BGF) der Gebäude und der anrechenbaren Landfläche (LF). Sie wird berech-
net: 

 
BGF AZ   = LF 

 Die massgebenden AZ sind im Zonenschema festgelegt. Die maximale AZ darf bei Neubau-
ten, wesentlichen Umbauten und Erweiterungen nicht überschritten werden.  

2 Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller oberirdischen Geschossflächen 
im Aussenmass in Haupt-, An- und Nebenbauten einschliesslich Aussentreppen und Zwi-
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schengeschossen mit Ausnahme des Mehrmasses von Aussenmauern mit Wandstärken über 
30 cm. 

 
3 Im Dachgeschoss sind ohne Rücksicht auf die Nutzung Raumteile anzurechnen, deren lichte 

Höhe gemessen bis Unterkant Dachsparren 1.60 m überschreitet. In Geschossen, die nicht 
vollständig über dem gewachsenen oder abgegrabenen Boden liegen, sind Raumteile ohne 
Rücksicht auf die Nutzung anzurechnen, die mehr als 1.60 m über das gewachsene oder ab-
gegrabene Terrain hinausragen. Bei Geschossen mit einer Höhe von über 4.30 m wird pro 
2.70 m Gebäudehöhe ein Geschoss berechnet und die zugehörige Bruttogeschossfläche er-
mittelt. 

 
4 Nicht angerechnet werden: 

 
1. Nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kinderwagen 

etc. 
2. Holzschöpfe, Gartenhäuschen für Gartengeräte, Kleintierställe und dgl. 
3. Offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene Dachterrassen. 
4. Offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als Laubengänge dienen. 

 
5 Als anrechenbare Landfläche gilt die zusammenhängende Fläche der von der Baueingabe er-

fassten, baulich noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile in der Bauzone. 
 
 
Nutzungsübertragung und Parzellierung BG Art. 14 
 
1 Die Baubehörde kann massvolle Nutzungsübertragungen in einem Quartier zulassen, sofern 

ein entsprechender Vertrag zwischen den betroffenen Grundeigentümern vorliegt und die zo-
nengemässe Siedlungsstruktur trotz Nutzungsverlagerung erreicht und eingehalten werden 
kann. Vorbehalten bleiben weitergehende Nutzungsverlegungen nach den Anordnungen des 
Generellen Gestaltungsplanes, eines Arealplanes oder eines Quartiergestaltungsplanes. 

 
2 Bei Abparzellierungen müssen die abgetrennten Flächen für sich allein zonengemäss überbaut 

werden können. Die neuen Parzellen dürfen nur soweit überbaut werden, als die Ausnüt-
zungsziffer über die ganze ursprüngliche Parzelle eingehalten wird. 

 
3 Die Baubehörde führt eine Kontrolle über die Ausnützung der Grundstücke. Sie kann Nut-

zungsübertragungen im Grundbuch anmerken lassen. 
 
 
Gebäude- und Firsthöhe BG Art. 15 
 
1 Als Gebäudehöhe gilt das Mittel aller Hauptgebäudeecken, gemessen vom gewachsenen Bo-

den bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut. Bei Abgrabungen ist die Gebäudehöhe vom neu 
gestalteten Terrain aus zu messen. Die grösste Gebäudehöhe darf jedoch die mittlere Gebäu-
dehöhe gemäss Zonenschema nur um maximal 3 m überschreiten. 

 
2 Die Firsthöhe wird ab Niveaupunkt bis Oberkant First gemessen. 
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3 Bei gegliederten Bauten wird die Gebäude- und Firsthöhe für jeden Baukörper ermittelt. Als 
Gliederung gilt nur ein Vor- oder Rücksprung von mindestens 3 m, der vom Terrain bis zum 
Dach reicht. 

 
 
Gebäudelänge BG Art. 16 
 
1 Als Gebäudelänge gilt die grössere Seite des kleinsten das Gebäude begrenzenden Recht-

eckes. 
 
2 Für Einzelbauten und Doppelwohnbauten (einseitig zusammengebaut) gelten die im Zonen-

schema festgelegten maximalen Gebäudelängen.  
 
3 Das Zusammenbauen von drei oder mehr selbständigen Bauten ist nur im Rahmen von Quar-

tiergestaltungsplänen oder Arealplänen zulässig. 
 
 
Grenz- und Gebäudeabstand                 KRVO Art. 37 
 

1 Der Grenzabstand ist die waagrecht gemessene kürzeste Entfernung zwischen der Umfassungs-
wand des Gebäudes und der Grundstücksgrenze.  
2 Der Gebäudeabstand ist die waagrecht gemessene kürzeste Entfernung zwischen den Umfas-
sungswänden der Gebäude. 
 
 
1. Gebäude                      KRG Art. 75 
 

1 Bei der Erstellung von Gebäuden, die den gewachsenen Boden überragen, ist gegenüber jedem 
Nachbargrundstück ein Grenzabstand von 2.5 m einzuhalten, sofern das Baugesetz der Gemeinde 
nicht grössere Grenzabstände vorschreibt. 
2 Zwischen Gebäuden ist ein Gebäudeabstand von 5.0 m einzuhalten, sofern das Baugesetz der 
Gemeinde nicht grössere Gebäudeabstände vorschreibt.  
3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene Balko-
ne dürfen bis zu 1.0 m in den Grenz- und Gebäudeabstand hineinragen. Bildet der vorspringende 
Gebäudeteil nach aussen eine Wand, gilt diese als Teil der Umfassungswand. 
 
 
2. Weitere Bauten und Anlagen                     KRG Art. 76 
 

1 Für offene überdachte Flächen wie Unterstände und dergleichen gelten die Grenzabstände für 
Gebäude, gemessen ab Dachtraufe bis zur Grundstücksgrenze. 
2 Freistehende Mauern, hinterfüllte Mauern (Futtermauern), Böschungen und dergleichen dürfen 
an der Grenze errichtet werden, sofern sie nicht höher als 1.0 m sind. Überschreiten sie die Höhe 
von 1.0 m, haben sie einen Grenzabstand im Ausmass der Mehrhöhe, jedoch von maximal 2.5 m 
einzuhalten. 
3 Bei Grabungen ist ein Grenzabstand von 0.5 m, gemessen von der Oberkante der Grabenbö-
schung, einzuhalten. Wird das Nachbargrundstück durch eine Stützmauer oder vergleichbare bau-
liche Massnahmen gesichert, braucht kein Grenzabstand eingehalten zu werden 
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4 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Holzwände bis zu einer Höhe von 1.5 m ab gewachsenem 
Boden dürfen an die Grenze gestellt werden. Höhere Einfriedungen müssen um das Mass der 
Mehrhöhe zurückversetzt werden, jedoch um maximal 2.5 m. 
5 Lebhäge dürfen mit einem Abstand von 0.5 m von der Grenze angelegt werden, sofern sie jähr-
lich auf die Grenze und eine Höhe von 1.5 m ab gewachsenem Boden zurückgeschnitten werden. 
Höhere Lebhäge sind um das Mass der Mehrhöhe zurück zu setzen, jedoch um maximal 2.5 m.  
 
 
3. Unterschreitungen, Vorbehalte                    KRG Art. 77 
 

1 Die kommunale Baubehörde kann Unterschreitungen der in diesem Gesetz und im Baugesetz der 
Gemeinde festgelegten Bauabstände bewilligen, wenn eine Vereinbarung zwischen den Betroffe-
nen vorliegt und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Die kommunale 
Baubehörde verfügt die Anmerkung der Unterschreitung im Grundbuch.  
2 Schreiben die Grundordnung oder ein Quartierplan eine bestimmte Lage einer Baute oder Anlage 
vor, gelten die Bauabstände dieses Gesetzes und der Baugesetze der Gemeinden nicht, soweit sie 
der Planung entgegenstehen. 
3 Vorbehalten bleiben Abstandsvorschriften in anderen kantonalen Erlassen, Abstände aufgrund 
der Umweltschutzgesetzgebung sowie Strassenabstände der Gemeinden. 
 
 
Unterirdische Bauten und Grenzbaurecht für Kleinbauten Art. 17 
 
1 Unterirdische Bauten wie Tiefgaragen haben einen Grenzabstand von 1 m einzuhalten. Vor-

behalten sind zulässige Unterschreitungen gemäss kantonaler Raumplanungsgesetzgebung. 
  
2 Das Zusammenbauen von zwei Kleinbauten über die Grenze (Ausübung eines gegenseitigen 

Grenzbaurechts) ist nur bei einheitlicher Gestaltung zulässig. Die Länge der gesamten Klein-
baute darf 10 m nicht überschreiten. 

 
3  Hauptbauten dürfen auf der Grenze zusammengebaut werden, wenn die gegenseitig notwen-

digen Verpflichtungen (Brandmauern, Anbaupflicht) im Grundbuch beider Grundstücke ein-
getragen werden. 

 
 
Gewässerabstand, Waldabstand                    KRG Art. 78 
 

1 Bauten und Anlagen haben gegenüber Gewässern die in der Grundordnung festgelegten Gewäs-
serabstandslinien einzuhalten. 
2 Wo Gewässerabstandslinien fehlen, gilt innerhalb der Bauzone ein Gewässerabstand von 10 m 
und ausserhalb der Bauzone ein solcher von mindestens 20 m, gemessen ab Schnittlinie zwischen 
dem mittleren Sommerwasserstand und der Uferböschung. Bei Vorliegen besonderer Umstände, 
insbesondere bei Änderungen an bestehenden Bauten und Anlagen, kann die für die Bewilligung 
zuständige Behörde nach Anhören der kantonalen Fachbehörde Ausnahmen von diesen Abständen 
gewähren, wenn keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.  
3 Der Abstand von Bauten und Anlagen gegenüber dem Wald richtet sich nach der kantonalen 
Waldgesetzgebung. Waldabstandslinien, die in der Grundordnung festgelegt sind, gehen dem 
Waldabstand gemäss Waldgesetzgebung vor. 
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c) Zonenvorschriften 

Dorfzone A BG Art. 18 
 
1 Die Dorfzone A ist für Wohnzwecke sowie Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe be-

stimmt. Neue und wesentliche Erweiterungen bestehender Landwirtschaftsbetriebe sind nicht 
zulässig. 

 
2 Die Dorfzone A umfasst die Ortsteile mit Baugruppen, Bauten und Anlagen sowie Freiräu-

men, die auf Grund ihrer Gesamtform, Stellung und äussern Erscheinung von erheblicher 
räumlicher, architektonischer oder ortsbaulicher Bedeutung sind (Details siehe Siedlungsin-
ventar). In der Dorfzone A sind Neubauten und Umbauten sowie Renovationen mit besonde-
rer Sorgfalt und unter geeigneter Berücksichtigung der traditionellen Bauweise sowie der 
weiteren Vorgaben und Hinweise des Siedlungsinventars zu gestalten und auszuführen. Dies 
gilt insbesondere auch für Nebengebäude sowie Verkehrs- und Parkierungsanlagen. 

 
3 In der Dorfzone A dürfen Bauten in Anlehnung an die traditionellen Strukturen vergrössert, 

umgebaut, erneuert und im Zweck geändert werden. Vorbehalten sind Einschränkungen des 
Zivilrechts (Hofstattrecht).  

 
4 Bei Volumenvergrösserungen und Bauvorhaben auf unüberbauten Parzellen oder Parzellen-

teilen werden die zulässigen Gebäudedimensionen aufgrund der Siedlungsstruktur von den 
bestehenden, traditionellen Bauten sinngemäss abgeleitet. Die Baubehörde gibt sie der Bau-
herrschaft aufgrund einer Beurteilung des Gestaltungsberaters bekannt. 

 
5  Alle Bauvorhaben sind vor Ausarbeitung der Projekte der Baubehörde mitzuteilen. Diese gibt 

die notwendigen Bedingungen und Auflagen bekannt. In der Regel zieht sie den Gestaltungs-
berater für eine Beurteilung bei.  

 
 
Dorfzone B  BG Art. 19 
 
1 Die Dorfzone B ist für Wohnzwecke sowie Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe be-

stimmt. Landwirtschaftsbetriebe sind nicht zulässig. 
 
2 Neubauten, Umbauten und Erweiterungen bestehender Bauten können fortschrittlich und 

zeitgemäss gestaltet werden. Sie ergänzen und bereichern die vorhandenen Strukturen und 
die traditionelle Bausubstanz in der Dorfzone A.   

 
 
Wohnzone Curschetta BG Art. 20 
 
1 Die Wohnzone Curschetta ist für Wohnzwecke bestimmt. Nicht störende Dienstleistungs- 

und Produktionsbetriebe sind zulässig.  
 
2 Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie vom Wesen und Ausdruck her in eine att-

raktive, kinderfreundliche und dauernd bewohnte Siedlung passen. 
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3 Die Gebäude sind giebelständig zu den Quartierstrassen auszurichten. Die Länge der Giebel-
fassade darf 12 m nicht überschreiten. 

 
 
 Agro-Gewerbezone BG Art. 21 
 
1 Die Agro-Gewerbezone ist für die Erzeugung und den Vertrieb von Produkten und Angebo-

ten der örtlichen Landwirtschaftsbetriebe und des lokalen Handwerks bestimmt. Es sind mäs-
sige Störungen wie in der Landwirtschaftszone zulässig. 

 
2 Die bestehenden Bauten sind zu erhalten. Erneuerungen und massvolle Vergrösserungen sind 

zulässig, wenn sie sich gestalterisch in die traditionelle Bausubstanz einfügen. 
 
3 Bauvorhaben sind vor Ausarbeitung der Projekte der Baubehörde bekannt zu machen. In der 

Regel zieht sie den Gestaltungsberater für eine Beurteilung bei. Bei wesentlichen Umbauten 
und Vergrösserungen ist eine positive Beurteilung des Gestaltungsberaters zwingend. 

 
 
Zone für Kleinbauten und Nebenanlagen BG Art. 22 
 
1  In der Zone für Kleinbauten und Nebenanlagen darf keine anrechenbare Bruttogeschossfläche 

erstellt werden.  
 
2  Zulässig ist die Erstellung von eingeschossigen Bauten bis 40 m2 Grundfläche (Parkierungs-

anlagen, Geräteschuppen, Gartenlauben usw. sowie unterirdische Bauten, Abstellplätze und 
Zufahrten).  

 
3  Bestehende Bauten dürfen in ihrem bisherigen Zweck weitergenutzt werden oder ohne Rück-

sicht auf die Zonenvorschriften entsprechend den Bestimmungen in Abs. 1 umgenutzt wer-
den, sofern das Gebäudevolumen nicht wesentlich verändert wird. 

 
 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen                                                               KRG Art. 28 
 

1 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sind für öffentliche oder öffentlichen Interessen die-
nende Bauten und Anlagen bestimmt. Untergeordnete private Nutzungen sind zulässig, wenn sie 
mit zonenkonformen Bauten baulich verbunden sind. 
2 Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck widersprechen, dürfen nur unterhalten 
werden.  
3 Die Zone kann unterteilt werden in Zone für öffentliche Bauten und Zone für öffentliche Anla-
gen. 
 
 
Zone für Grünflächen                                                                                             KRG Art. 30 
 

1 Zonen für Grünflächen dienen der Erhaltung und Schaffung von Freiräumen zur Strukturierung 
der Überbauung innerhalb oder am Rand der Bauzonen.  
2 Bauten und Anlagen dürfen dem Zonenzweck nicht widersprechen.  
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B. Nichtbauzonen  
 

a)  Zonenvorschriften 

Landwirtschaftszone                                                                                             KRG Art. 32 
 

1 Die Gemeinden scheiden nach den Vorgaben des Bundesrechts die Landwirtschaftszonen aus. 
Sie tragen dabei den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszonen angemessen Rechnung. 
2 Für die Beurteilung der Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 
ist das Bundesrecht massgebend. Vorbehalten bleiben eine engere Umschreibung der Zonenkon-
formität im Rahmen von Absatz 1 sowie die von der Regierung durch Verordnung erlassenen 
Bestimmungen über den landwirtschaftlichen Wohnraum.  
3 Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung im Sinne des Bundesrechts hinausgehen, 
können in den von den Gemeinden ausgeschiedenen Zonen für bodenunabhängige Produktion als 
zonenkonform bewilligt werden. 
 
 
Naturschutzzone                                                                                                    KRG Art. 33 
1 Naturschutzzonen umfassen naturnahe Lebensräume (Biotope) oder Lebensgemeinschaften und 
weitere naturnahe Standorte, die sich durch besondere Artenvielfalt oder das Vorkommen seltener 
Arten auszeichnen, sowie wertvolle geologische oder erdgeschichtliche Bildungen (Geotope).  
2 Neue Bauten und Anlagen sowie Eingriffe wie Ent- oder Bewässerungen und Düngungen sind 
nicht gestattet. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen nur erneuert werden. Bauliche Eingriffe 
zur Renaturierung oder Revitalisierung sowie angepasste landwirtschaftliche Nutzung im Rahmen 
der Pflegemassnahmen sind zulässig. Vorbehalten bleiben weitergehende oder abweichende An-
ordnungen nach der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung sowie in Bewirtschaftungsverträgen. 
 
 
Landschaftsschutzzone KRG Art. 34 
 

1 Landschaftsschutzzonen umfassen Landschaften von besonderer Schönheit und Eigenart oder 
mit ökologischer Funktion. 
2 Neue Bauten und Anlagen sind nicht gestattet. Vorbehalten sind Eingriffe zur Revitalisierung 
oder Aufwertung, unterirdische Leitungen, land- und forstwirtschaftliche Bauten und Anlagen, 
sofern deren Erstellung an einem Standort ausserhalb der Landschaftsschutzzone nicht zumutbar 
ist, sowie Hochgebirgsunterkünfte.  
3 Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im Rahmen des Bundesrechts erneuert, teilweise geän-
dert und innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens massvoll erweitert werden. Der Wieder-
aufbau nach Zerstörung, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen in landwirtschaftlichen Wohn-
bauten sowie die vollständige Zweckänderung von als schützenswert anerkannten Bauten und 
Anlagen können im Rahmen des Bundesrechts bewilligt werden.  
4 Die Gemeinden legen innerhalb der Landschaftsschutzzonen die genauen Grenzen von Moor-
landschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung fest. Für die Moorland-
schaften gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Bundesrechts. 
 
 
Ruhezone  BG Art. 23 
 
1 Die Ruhezone umfasst ausgedehnte Gebiete, die sich besonders für Ruhe und Erholung eig-

nen, sowie die Lebensräume von Tieren und Pflanzen.  
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2 Die Anlage und Markierung von Skiabfahrten, Langlaufloipen, Schlittenbahnen oder anderer 
Einrichtungen zur Sportausübung im Winter sind nicht gestattet. Der motorisierte Verkehr ist 
auf Berechtigte wie die Grundeigentümer und für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
zu beschränken. Unerlässliche Zufahrten für Hilfeleistungen in Notfällen sind gestattet. 

 
3 Die Baubehörde trifft bei Bedarf Massnahmen zur Kennzeichnung von Wildeinstandsgebieten 

und erlässt in Absprache mit der Wildhut für den Winter Zutrittsverbote, wenn sich dies als 
notwendig erweist. 

 
 
Archäologiezone KRG Art. 36 
 

1 Archäologiezonen umfassen Flächen, auf denen mit grosser Wahrscheinlichkeit archäologische 
Funde und Befunde zu erwarten sind. Bauabsichten sind der Gemeinde vor Ausarbeitung der Pro-
jektpläne bekannt zu geben. Diese legt unter Beizug des Archäologischen Dienstes die erforderli-
chen Auflagen fest.  
 
 
Gefahrenzonen KRG Art. 38 
  

1 Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die durch Lawinen, Rutschungen, Steinschlag, Überschwem-
mung oder andere Naturereignisse bedroht sind. Sie werden nach den kantonalen Richtlinien in 
eine Gefahrenzone mit hoher Gefahr (Gefahrenzone 1) und in eine Gefahrenzone mit geringer 
Gefahr (Gefahrenzone 2) unterteilt. 
2 In der Gefahrenzone 1 dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt werden, die dem Aufent-
halt von Menschen und Tieren dienen. Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von 
Menschen und Tieren dienen, dürfen nur erneuert werden. In Bauwerken wie Dämmen und der-
gleichen, die zum Schutze von Siedlungen errichtet werden, können gestützt auf ein Gesamtkon-
zept zonenkonforme oder standortgebundene Nutzungen bewilligt werden. 
3 In der Gefahrenzone 2 bedürfen neue Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von Menschen 
und Tieren dienen, besonderer baulicher Schutzmassnahmen. Bei wesentlichen Änderungen an 
bestehenden Gebäuden sind die erforderlichen Schutzmassnahmen für das ganze Gebäude zu tref-
fen. 
4 Bauten und Anlagen, die nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, bedürfen in 
Gefahrenzonen eines angemessenen Objektschutzes. 
5 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen für Bauvorhaben in Gefahrenzonen werden nur er-
teilt, wenn eine Genehmigung der Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden vorliegt. Diese 
erlässt Richtlinien für die baulichen Schutzmassnahmen und für den angemessenen Objektschutz. 
 
 
Kiesabbauzone BG Art. 24  
 
1 Die Kiesabbauzone umfasst Flächen, die für die Gewinnung von Steinen, Kies und Sand so-

wie deren Aufbereitung und Zwischenlagerung bestimmt sind.  
 
2 Anlagen, die unmittelbar dem Abbaubetrieb oder der Aufbereitung des an Ort gewonnenen 

Materials dienen, können für die Dauer des Abbaubetriebes bewilligt werden. Die für solche 
Anlagen zulässigen Bereiche sind im Generellen Gestaltungsplan festgelegt. 
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3 Die Gestaltung der Abbauflächen nach Abschluss der Materialentnahme oder einzelner Etap-
pen sowie weitere Massnahmen über die Wiederherstellung und Gestaltung des Abbaugelän-
des und den Schutz der Umgebung sind im Generellen Gestaltungsplan festgelegt. 

 
4 Die Abbauflächen sind nach der Materialentnahme gemäss Generellem Gestaltungsplan mit 

unverschmutztem Aushub- und Abraummaterial aufzufüllen und zu gestalten. Die Baubehör-
de trifft die erforderlichen Massnahmen im Baubewilligungsverfahren. Sie kann insbesondere 
eine geeignete Sicherheit (zweckgebundenes Depositum) für die finanziellen Mittel verlangen, 
welche für den Abschluss der Arbeiten notwendig sind.  

 
 
Zone übriges Gemeindegebiet KRG Art. 41 
 

1 Die Zonen übriges Gemeindegebiet umfassen das unproduktive Land, die Gewässer sowie Rest-
flächen, für die keine andere Nutzungszone in Frage kommt. 
2 Zulässig sind Bauvorhaben, welche die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung für Bau-
ten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen erfüllen. 
 
 
b) Landwirtschaftlicher Wohnraum 

Dauerwohnraum    KRVO Art. 38 
 

1 Sofern die Voraussetzungen für landwirtschaftlichen Dauerwohnraum in der Landwirtschaftszo-
ne erfüllt sind, werden in der Regel eine Betriebsleiterwohnung mit Büro und eine Wohnung für 
die abtretende Generation (Altenteil I) bewilligt. Bei nachgewiesenem Bedarf können eine zusätz-
liche Kleinwohnung (Altenteil II) für die auf dem Hof lebende dritte Generation sowie Zimmer für 
Lehrlinge und Angestellte bewilligt werden.  
2 Es gelten folgende Höchstmasse: 
- Betriebsleiterwohnung  165 m2 BGF 
- Altenteil I 90 m2 BGF 
- Altenteil II 50 m2 BGF 
- Büro 15 m2 BGF 
- Lehrlinge und Angestellte je 20 m2 BGF 
3 In besonderen Fällen darf von den Höchstmassen der Betriebsleiterwohnung und der Altenteile 
abgewichen werden, sofern die Summe der Höchstmasse zusammen nicht überschritten wird. Bei 
bestehenden Wohnbauten, die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung bewilligt wurden, darf auch 
von der Summe der Höchstmasse geringfügig abgewichen werden, wenn dies für eine zeitgemässe 
Wohnnutzung unumgänglich oder zur Erhaltung wertvoller Bausubstanz erforderlich ist. 
4 Altenteile können in der Zeit, während der sie nicht benötigt werden, vorübergehend zu land-
wirtschaftsfremden Wohnzwecken genutzt werden.  
 
 
Temporärwohnraum  KRVO Art. 39 
 

1 Sofern die Voraussetzungen für landwirtschaftlichen Temporärwohnraum in der Landwirtschaft-
zone erfüllt sind, werden Bauten bis zu folgenden Höchstmassen bewilligt: 
- Maiensässhütte 50 m2 BGF 
- Heuerhütte 15 m2 BGF 
- Alp- und Hirtenhütte BGF nach Bedarf 
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2 Stallkammern werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, bis zu einem Höchstmass von 
15 m2 bewilligt. Sie sind zu entfernen, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung weggefallen 
sind.  
 
 
c) Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 

Im Allgemeinen                     KRG Art. 83 
 

1 Die Zulässigkeit von nicht zonenkonformen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen richtet sich 
nach dem Bundesrecht. 
2 Die Umnutzung landwirtschaftlicher Wohnbauten zu landwirtschaftsfremden Wohnzwecken 
wird im Rahmen des Bundesrechts bewilligt. 
3 Die vollständige Zweckänderung von als schützenswert anerkannten Bauten und Anlagen wird 
im Rahmen des Bundesrechts bewilligt, wenn die Bauten und Anlagen in der Grundordnung oder 
von der gemäss kantonaler Natur- und Heimatschutzgesetzgebung zuständigen Behörde unter 
Schutz gestellt wurden.  
4 Abweichende nutzungsplanerische Regelungen bleiben vorbehalten. 
 
 
2.  Genereller Gestaltungsplan 

Festlegungen BG Art. 25 
 
Der Generelle Gestaltungsplan der Gemeinde enthält folgende Festlegungen:  
a). Gestaltungsbereiche 
 - Landschafts- und Ortsbildschutz        Art. 26

   
b) Gestaltungsobjekte 
 - Objektschutz       Art. 27 / KRG Art. 43 

- Baulinie                     KRG Art. 55   
- Gestaltungsbaulinie        Art. 28 
 
 
Genereller Gestaltungsplan:  2.Siedlung KRG Art. 43 
 

1 Siedlungsbereiche und Einzelbauten von besonderer künstlerischer, historischer, architektoni-
scher oder landschaftsprägender Bedeutung werden gestützt auf Siedlungsanalysen oder andere 
Grundlagen als generell geschützte Siedlungsbereiche und Einzelbauten in den Generellen Gestal-
tungsplan aufgenommen (geschützte Objekte).  
2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten werden nur gestützt auf ein Gebäudeinventar 
bewilligt. Dieses ist vor der Ausarbeitung der Projektpläne zu erstellen und bildet die Grundlage 
für die Festlegung der zulässigen baulichen Änderungen und allfällige Erhaltungsanordnungen in 
der Baubewilligung.  
3 Liegen bei Erarbeitung des Generellen Gestaltungsplans bereits Gebäudeinventare vor, können 
die zulässigen baulichen Änderungen an geschützten Objekten im Baugesetz festgelegt werden. 
4 Der Generelle Gestaltungsplan kann weitere Festlegungen enthalten wie Erneuerungsbereiche, 
Freihaltebereiche, Baugestaltungslinien, Nutzungsverlegungen, Gebiete mit Pflicht zur Gestal-
tungsberatung. 
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Geschützte Objekte KRG Art. 74 
 

1  Geschützte Objekte nach Artikel 43 sind zu erhalten.  
2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten unterliegen der Gestaltungsberatung. Die Bauab-
sichten sind vor der Ausarbeitung der Projektpläne der für die Bewilligung zuständigen Behörde 
bekannt zu geben. Diese legt zusammen mit der Bauherrschaft und den Fachleuten für Fragen der 
Baugestaltung, gestützt auf die Schutzziele gemäss Siedlungsanalyse und das Gebäudeinventar, 
die Erhaltungsanordnungen im Einzelnen fest. Liegt für das betroffene Objekt noch kein Gebäude-
inventar vor, veranlasst sie die Inventarisierung. 
3 Bauliche Änderungen werden bewilligt, wenn sie die Erhaltungsanordnungen berücksichtigen. 
Die Bewilligung kann mit entsprechenden Auflagen verknüpft werden. 
4 Vorbehalten bleiben bereits bestehende Schutz- und Erhaltungsanordnungen der Gemeinden 
oder von kantonalen oder eidgenössischen Behörden, welche gestützt auf die Raumplanungs- 
oder die Natur- und Heimatschutzgesetzgebung getroffen wurden. 
 
 
Landschafts- und Ortsbildschutz BG Art. 26 
 
1 Im Freihaltebereich A dürfen offene Autoabstellplätze, Zufahrten und Wege sowie einge-

schossige An- und Nebenbauten von höchstens 8 m2 Grundfläche sowie unterirdische Bauten 
und Anlagen erstellt werden.  

 
2 Im Freihaltebereich B gilt ein Bauverbot für Hochbauten und Parkierungsanlagen. Vorbe-

halten sind Erschliessungsanlagen gemäss rechtskräftigen Quartierplänen. 
 
3  Zur Erhaltung der Ortsansicht und des Landschaftsbild dürfen auf den mit einem Hochbau-

verbot belegten Flächen keine oberirdischen Bauten erstellt werden. Tiefbauten und gering-
fügige Terrainveränderungen im Zusammenhang mit den zonengemässen Grundnutzungen 
sind zulässig.  

 
 
Objektschutz BG Art. 27 
 
1  Die im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten Naturobjekte wie Gehölze, Baumgruppen 

und Einzelbäume sowie Gewässer und geologische Einzelobjekte dürfen weder zerstört noch 
beeinträchtigt werden. 

 
2  Die im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten Kulturobjekte wie Burgruinen usw. müssen 

integral erhalten werden. Alle baulichen Eingriffe und Renovationen bedingen die Zustim-
mung der kantonalen Denkmalpflege. 

 
3  Die im Generellen Gestaltungsplan als Baudenkmäler und geschützte Bauten bezeichneten 

Elemente sind gemäss Art. 43 KRG generell geschützt. Die Vorgaben der kantonalen Ge-
setzgebung sind bei allen Bauvorhaben zu beachten (siehe Anhang). 

 
4  Die im Generellen Gestaltungsplan als zu erhaltende Baute oder Anlage bezeichneten Ele-

mente dürfen in ihrer wesentlichen äusseren Substanz nicht zerstört werden. Bauvorhaben an 
solchen Bauten und Anlagen sind vor Beginn der Projektierung bei der Baubehörde anzu-
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melden. Diese zieht die kantonale Denkmalpflege oder den Gestaltungsberater bei. Vorbehal-
ten sind unwesentliche Sanierungsarbeiten. 

 
5  Die im Generellen Gestaltungsplan als ortstypische, prägende Bauten bezeichneten Ele-

mente tragen wesentlich zum Siedlungscharakter in den ursprünglichen Dorfteilen bei. Wenn 
sie ersetzt werden, sollen Form, Material und Charakter nach Möglichkeit auch für den Neu-
bau übernommen werden. Bauvorhaben an solchen Bauten und Anlagen sind vor Beginn der 
Projektierung bei der Baubehörde anzumelden. Diese zieht in der Regel den Gestaltungsbera-
ter bei. 

 
6 Historische Wege sind nach Möglichkeit in ihrer ursprünglichen Bauweise und im bestehen-

den Trassee zu erhalten. 
 
7 Die Baubehörde trifft mögliche Massnahmen zur Erhaltung und Pflege der Natur- und Kul-

turobjekte. Sie entscheidet über allfällige Auflagen im Rahmen von Baubewilligungsverfah-
ren. 

 
 
Baugestaltungslinien BG Art. 28 
 
1 Die Baugestaltungslinien dienen der Strukturierung von Überbauungen, der Gestaltung des 

Ortsbilds oder einzelner Strassenzüge sowie der Situierung von Bauten oder Anlagen inner-
halb der Siedlung.  

 
2 Baugestaltungslinien dürfen von Hochbauten nicht überschritten werden. Wo die Pläne es 

vorsehen, bestimmen die Baugestaltungslinien zwingend die Lage oder Ausdehnung von Ge-
bäuden oder Gebäudeseiten. 

 
3 Baugestaltungslinien werden im Generellen Gestaltungsplan oder in Folgeplänen festgelegt. 

 
 

3.  Genereller Erschliessungsplan 

Festlegungen BG Art. 29 
 
Der Generelle Erschliessungsplan der Gemeinde enthält folgende Festlegungen:  
 - Verkehrsanlagen      BG Art. 30 
 - Versorgungs- und Entsorgungsanlagen    BG Art. 31  
 
 
Verkehrsanlagen BG Art. 30 
 
1 Der Generelle Erschliessungsplan unterscheidet die bestehenden und geplanten Sammel- und 

Erschliessungsstrassen, Anlagen für den Langsamverkehr wie Fuss- und Wanderwege, Rad-
wege sowie Wald- und Güterstrassen, soweit sie für die Erschliessung der Gemeinde not-
wendig sind. Er legt die für eine hinreichende Erschliessung der Gemeinde erforderlichen 
Ausstattungen wie öffentliche Parkplätze, Bus- und Postautohaltestellen fest.  
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2 Die Sammel-, (Dorf-) und Erschliessungsstrassen samt Ausstattungen sind öffentlich und 
können im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der örtlichen Verkehrsregelung von allen 
begangen und befahren werden. Die Anlagen für den Langsamverkehr stehen im Rahmen ih-
rer Zweckbestimmung allen zur freien Benützung offen. Das Befahren von Fuss- und Wan-
derwegen ist nur für Zubringerdienste und mit Bewilligung der Gemeinde zulässig. Die Be-
nutzung der Wald- und Güterstrassen richtet sich nach den Vorschriften der Wald- und Meli-
orationsgesetzgebung sowie der örtlichen Verkehrsregelung der Gemeinde. 

 
3 Der Generelle Erschliessungsplan bezeichnet jene geplanten Strassen und Wege, für die das 

Enteignungsrecht mit der Genehmigung des Plans erteilt wird. Liegen Verkehrsanlagen auf 
privatem Grundbesitz, sorgt die Baubehörde für einen rechtzeitigen Land- oder Rechtser-
werb.  

 
4 Wo der Generelle Erschliessungsplan für Verkehrsanlagen der Feinerschliessung lediglich 

Anschlusspunkte bestimmt, wird die genaue Linienführung der Anlagen im Rahmen einer 
Folgeplanung oder im Baubewilligungsverfahren festgelegt.  

 
5 Für Verkehrsanlagen wie Kantonsstrassen, Eisenbahnen oder Seilbahnen, bei denen Bund 

oder Kanton Träger sind, gelten die jeweiligen eidgenössischen und kantonalen Vorschriften. 
Diese Verkehrsanlagen sind im Generellen Erschliessungsplan mit Hinweis auf den Träger 
gekennzeichnet. 

 
 
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen BG Art. 31 
 
1 Der Generelle Erschliessungsplan unterscheidet die bestehenden und geplanten Versorgungs- 

und Entsorgungsanlagen wie Anlagen der Trinkwasserversorgung sowie nach Massgabe des 
Generellen Entwässerungsplans der Abwasserbeseitigung, die für die hinreichende Erschlies-
sung der Bauzonen notwendig sind.  

 
2 Grundstücke in der Bauzone müssen an die im Generellen Erschliessungsplan oder in Folge-

planungen festgelegten öffentlichen Leitungen angeschlossen werden. Die Baubehörde kann 
den Anschluss an private Erschliessungsanlagen gestatten oder Private verpflichten, ihre An-
lagen gegen angemessene Entschädigung Dritten zur Verfügung zu stellen, soweit die Mitbe-
nutzung im öffentlichen Interesse liegt. 

 
3 Die Benutzung der öffentlichen Versorgungs- und Entsorgungsanlagen richtet sich nach den 

Erschliessungsreglementen der Gemeinde. 
 
4 Wo der Generelle Erschliessungsplan für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen lediglich 

Anschlusspunkte bestimmt, wird die genaue Linienführung der Anlagen im Rahmen einer 
Folgeplanung oder im Baubewilligungsverfahren festgelegt.  

 
5 Für Versorgungs- und Entsorgungsanlagen wie Hochspannungsleitungen oder Telefonleitun-

gen, bei denen Bund, Kanton oder Dritte Träger sind, gelten die jeweiligen eidgenössischen 
und kantonalen Vorschriften.  

 
6 Die im Generellen Erschliessungsplan bezeichneten privaten Leitungen haben lediglich Hin-

weischarakter. 
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III  Allgemeine Bauvorschriften 

  

1. Bauvoraussetzungen 

Baureife KRG Art. 72 
 

1 Neubauten sowie wesentliche Umbauten und Erweiterungen werden nur bewilligt, sofern das 
Grundstück baureif ist. 
2 Ein Grundstück gilt als baureif, wenn seine Form und Grösse eine zonengemässe und zweckmäs-
sige Überbauung gestatten und das Grundstück für die beabsichtigte Nutzung vorschriftsgemäss 
erschlossen ist oder die Erschliessung bis zum Abschluss des Bauvorhabens ausgeführt wird.  
 
 
Siedlung und Landschaft KRG Art. 73 
 

1 Siedlungen, Bauten und Anlagen sind nach den Regeln der Baukunst so zu gestalten und einzu-
ordnen, dass mit der Umgebung und der Landschaft eine gute Gesamtwirkung entsteht.  
2 Wo dieses Gesetz oder die Ortsplanung eine Pflicht zur Gestaltungsberatung vorsehen, haben 
sich die Bauherrschaft bei der Ausarbeitung der Projektpläne und die Baubehörde bei der Beurtei-
lung des Bauvorhabens durch Fachleute in Fragen der Baugestaltung beraten zu lassen. 
3 Verunstaltet eine Baute oder Anlage wegen mangelhaftem Unterhalt das Orts- oder Land-
schaftsbild, verpflichtet die für die Bewilligung zuständige Behörde die Eigentümerin oder den 
Eigentümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen diese den Anordnungen innert Frist nicht 
nach, lässt die Behörde nach erfolgter Androhung die Massnahmen auf Kosten der Säumigen 
durch Dritte vornehmen.  
 
 
 

2. Wohnförderung , Sicherheit und Gesundheit 

Im Allgemeinen                      KRG Art. 79 
 

1 Bauten und Anlagen haben den gesundheits-, feuer- und gewerbepolizeilichen Bestimmungen 
sowie den Vorschriften der Arbeits-, Energie-, Gewässerschutz- und Umweltschutzgesetzgebung 
zu entsprechen. 
2 Bauten und Anlagen haben den anerkannten Regeln der Baukunde zu genügen und dürfen weder 
bei der Erstellung noch durch ihren Bestand und ihre Nutzung Personen, Tiere und Sachen ge-
fährden. 
3 Die Regierung kann durch Verordnung vorschreiben, dass bestimmte Bauten und Anlagen einer 
besonderen behördlichen Prüfung auf ihre Sicherheit gegenüber Einwirkungen der Natur wie Erd-
beben, Schnee, Wind zu unterziehen sind.  
4 Gefährdet eine Baute oder Anlage Menschen oder Tiere, oder werden Menschen oder Tiere 
durch die Benützung gefährdeter Bauten oder Anlagen einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, 
verpflichtet die kommunale Baubehörde die Eigentümerin oder den Eigentümer zu den notwendi-
gen Massnahmen. Kommen diese den Anordnungen innert Frist nicht nach, lässt die kommunale 
Baubehörde nach erfolgter Androhung die Massnahmen auf Kosten der Säumigen durch Dritte 
vornehmen. 
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Behindertengerechtes Bauen                    KRG Art. 80 
 

1 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, Gebäude mit mehr als acht Wohneinheiten sowie 
Bauten und Anlagen mit mehr als 50 Arbeitsplätzen müssen nach den anerkannten Fachnormen so 
gestaltet werden, dass sie auch für Behinderte zugänglich sind. Die öffentlich zugänglichen Bauten 
und Anlagen müssen überdies von Behinderten benützt werden können. 
2 Die Anforderungen gemäss Absatz 1 sind auch bei Erneuerungen im Sinne des einschlägigen 
Bundesrechts zu erfüllen, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen o-
der der Aufwand für die Anpassung nicht unverhältnismässig ist. 
3 Die Prüfung von Baugesuchen auf ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften über das behin-
dertengerechte Bauen obliegt der kommunalen Baubehörde. Sie kann zu diesem Zweck sachkun-
dige Beraterinnen oder Berater beiziehen. 
4 Die kommunale Baubehörde gibt den beschwerdeberechtigten Behindertenorganisationen den 
Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Baugesuche bekannt. 
 
 
Erst- und Zweitwohnungen BG Art. 36 
 
1 Werden Wohnungen erstellt oder bei Umbauten neue Wohneinheiten (Dusche-WC, Küche) 

geschaffen, dürfen die im Zonenschema festgelegten minimalen Anteile ausschliesslich als 
Erstwohnungen genutzt werden.  

 
2 Als Erstwohnungen gelten Wohnungen, die von Personen mit festem Wohnsitz in der Ge-

meinde als ständiger Wohnsitz genutzt werden. Alle übrigen Wohnungen gelten als Zweit-
wohnungen. 

 
3 Erstwohnungsanteile werden in Prozent der Bruttogeschossfläche angegeben. Sie sind in der 

Regel auf jedes einzelne Gebäude anzuwenden. Die Baubehörde kann für angrenzende 
Grundstücke und bei mehreren Bauten auf dem gleichen Grundstück die Verlegung oder Zu-
sammenfassung von Erstwohnungsanteilen bewilligen, sofern der vorgeschriebene Anteil be-
zogen auf alle Gebäude eingehalten ist. 

 
4 Die Zweckbestimmung von Erstwohnungen ist durch Auflagen in der Baubewilligung sicher-

zustellen und vor Baubeginn im Grundbuch anzumerken. Die Kosten gehen zulasten des Ge-
suchstellers oder der Gesuchsstellerin. 

 
 
Wohnhygiene BG Art. 37 
 
1 Wohnbauten sind nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner so zu gestalten 

und auszuführen, dass sie einem möglichst weiten Kreis von Personen dienen können. 
 
2 Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume im Untergeschoss sind erlaubt, sofern sie genügend belich-

tet, einwandfrei belüftet und isoliert sind.  
 
3 Arbeitsräume im Untergeschoss sind erlaubt. Diese müssen jedoch einwandfrei belüftet und 

isoliert sein. 
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Energiehaushalt  BG Art. 38 
 
1 Die Gemeinde unterstützt und fördert den gezielten Einsatz und die Nutzung von erneuerba-

ren Energien. Bei allen Bauten und Bauteilen ist der sparsamen und umweltgerechten Ener-
gienutzung besondere Beachtung zu schenken. 

 
2 Werden an bestehenden Bauten oder Anlagen Aussenisolationen bewilligt, darf von der Ge-

schossflächenziffer, von Gesamthöhe und Fassadenhöhe, Gebäudelängen, Grenz- und Gebäu-
deabständen sowie Baulinien um die Konstruktionsstärke abgewichen werden. 

 
 
Bauarbeiten  BG Art. 39 
 
1 Bei Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz von Personen, Sachen und Umwelt erforderli-

chen Massnahmen zu treffen. 
 
2 Bei Bauarbeiten, die Emissionen verursachen, bestimmt die Baubehörde die Bauzeiten. 
 
3 Baustellenabwasser ist je nach Abwasserart und Anfall zu behandeln, bevor es in die Kanali-

sation oder in einen Vorfluter eingeleitet wird. Das Verbrennen von Abfällen auf Baustellen 
ist untersagt. 

 
4 Die übrigen Baustellenabfälle sind nach Vorschriften der kommunalen und regionalen Regle-

mente zu entsorgen. 
 
 
 
Schneeräumung BG Art. 40 
 
1 Die Verkehrsanlagen der Gemeinde werden während des Winters offengehalten, soweit es 

den öffentlichen Bedürfnissen entspricht. Die Baubehörde bezeichnet die jeweils zu räumen-
den Strassen, Wege und Plätze. 

 
2 Die Gemeinde ist befugt, bei der Schneeräumung den Schnee unter möglichster Schonung 

von Bauten und Kulturen auf angrenzende private Grundstücke werfen zu lassen. Schäden an 
Bauten, Zäunen oder Pflanzen werden durch die Gemeinde instandgestellt oder vergütet. 
Vorbehalten sind die im Winter zu demontierenden Zäune (Auflage der Baubewilligung oder 
entsprechender Vorbehalt). 

 
3 Schneerutschungen auf Strassen sind nach Möglichkeit durch geeignete Massnahmen auszu-

schliessen. Sind öffentliche Strassen dennoch betroffen, so hat die Verursacherin oder der 
Verursacher den Schnee unverzüglich wegzuräumen, andernfalls kann die Gemeinde die not-
wendigen Arbeiten auf deren Kosten durchführen lassen. 

 
 
3.  Gestaltung  
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 Dächer BG Art. 41 
 
1 Dächer sind gesamtheitlich zu gestalten, wobei Hauptdachflächen eine minimale Neigung von 

25 % aufweisen. Gegen öffentliche und private Anlagen sind Schneefänge anzubringen. 
 
2 Bei begründeter Gestaltungsqualität oder im Zusammenhang mit der Nutzung von erneuerba-

ren Energien kann die Behörde Ausnahmen gestatten, wenn eine positive Beurteilung des 
Gestaltungsberaters vorliegt. 

 
3 Flachere Pult- und Flachdächer können für eingeschossige An- und Nebenbauten ohne anre-

chenbare Bruttogeschossfläche sowie für Dachterrassen bis 40 m2 gestattet werden.  
 
4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sowie Dachfenster und Lichtquellen sind zulässig, sofern 

eine harmonische und ästhetisch einwandfreie Dach- und Gesamtgestaltung sichergestellt ist. 
In der Dorfzone A und bei Objekten, die den Bestimmungen von Art. 16 (Objektschutz) un-
terliegen, besteht kein Anspruch, sofern nicht eine positive Beurteilung des Gestaltungsbera-
ters vorliegt. 

 
 
Energieanlagen BG Art. 42 
 
1 Alle Anlagen zur Nutzung von alternativen Energiequellen sind unter grösstmöglicher Scho-

nung des Orts- und Landschaftsbildes und der Umwelt anzubringen. Die Baubehörde kann 
die geplante Anlage in diesen Belangen von einem ausgewiesenen Fachmann auf Kosten des 
Gesuchstellers prüfen lassen.  

 
2 Für Sonnenkollektoren dürfen keine reflektierenden Produkte verwendet werden. 

 
 
Einfriedungen, Pflanzen BG Art. 43 
 
1 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Lebhäge sind gut zu gestalten und haben sich in das 

Orts- und Landschaftsbild einzufügen. Mobile Weidezäune sind nach erfolgter Beweidung 
umgehend wieder zu entfernen. 

 
2 Zäune aus Stacheldraht oder anderen gefährlichen Materialien sind auf dem ganzen Gemein-

degebiet verboten. Bestehende Zäune aus solchen Materialien sind innert 3 Jahren seit In-
krafttreten dieser Bestimmung zu entfernen. Nötigenfalls ordnet die Baubehörde die Ersatz-
vornahme an (Ausführung durch die Gemeinde auf Kosten der Besitzer). 

 
3 Die Grenzabstandsvorschriften für Pflanzen richten sich nach dem EG ZGB. Bei Gefährdung 

fremden Eigentums im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Wahrung des Orts- und 
Landschaftsbildes kann die Gemeinde die Beseitigung von Pflanzen verfügen, auch wenn die 
nachbarrechtliche Verjährungsfrist abgelaufen ist. 

 
4 Beeinträchtigen Pflanzen fremdes Eigentum, die öffentliche Sicherheit oder verunstalten sie 

das Orts- und Landschaftsbild, kann die Baubehörde die Beseitigung der Pflanzen anordnen. 
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Terrainveränderungen, Böschungen und Mauern BG Art. 44 
 
1 Veränderungen des bestehenden Geländeverlaufes sind nur zulässig, soweit sie das Orts- und 

Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und in Form und Beschaffenheit natürlich erscheinen. 
 
2 Unumgängliche Abgrabungen und Aufschüttungen sind nach Abschluss der Arbeiten zu be-

grünen oder mit einheimischen Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzen. Die Baubehörde kann 
Wiederherstellungspläne verlangen. 

 
3 Böschungen und Stützmauern sowie hinterfüllte Mauern sind auf das Unerlässliche zu be-

schränken. 
 
 
Reklamen und Hinweistafeln BG Art. 45 
 
 
1 Reklamen und Hinweistafeln sind zulässig, soweit sie das Orts- und Landschaftsbild sowie die 

Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. 
 
2 Permanente Reklamen und Anschriften sind auch in romanischer Sprache auszuführen. 
 
 
4. Verkehr, Versorgung und Entsorgung 

Sicherheit BG Art. 46 
 
1 Bauliche Anlagen wie Einmündungen, Ausfahrten und Ausgänge auf Strassen, Wege und 

Plätze dürfen die Benützerinnen und Benützer der Verkehrsanlagen nicht gefährden. Die 
Baubehörde kann die Anpassung oder Beseitigung gefährlicher Anlagen auf Kosten der Ei-
gentümerin oder des Eigentümers der Anlage verfügen.  

 
2 Auf Dächern entlang von öffentlich nutzbaren Strassen, Wegen und Plätzen sind Dachkännel 

und Schneefangvorrichtungen anzubringen. Wird durch abfliessendes Wasser oder Dachlawi-
nen die öffentliche Sicherheit gefährdet, haben Grundeigentümerinnen und  Grundeigentümer 
die notwendigen Massnahmen zur Beseitigung der Gefährdung zu treffen. Bleiben sie untätig, 
lässt die Baubehörde die erforderlichen Massnahmen auf  Kosten der Eigentümerschaft aus-
führen. 

 
3 Im Bereich von Kantonsstrassen erfordern neue Anlagen oder Abänderungen bestehender 

Anlagen eine zusätzliche Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde. 
 
 
Zu- und Ausfahrten BG Art. 47 
 
1 Einstellhallen und Garagen mit direkter Ausfahrt auf verkehrsreiche öffentliche Gemeinde-

strassen, Wege und Plätze müssen einen Vorplatz von mindestens 5 m Länge aufweisen. Für 
offene Unterstände oder Einstellhallen und Garagen ohne direkte Ausfahrt gilt der minimale 
Grenzabstand von 2.5 m für Nebenbauten. 
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2 Rampen dürfen eine maximale Neigung von 12% aufweisen. Bei Rampen an verkehrsreichen 
Strassen muss zwischen der Strassengrenze und dem Beginn der Neigung ein Vorplatz mit 
einer Neigung von höchstens 5% und von mindestens 4 m Länge vorhanden sein. 

 
3 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse, insbesondere in der Dorfzone A, kann die Baubehör-

de davon abweichende Masse gestatten. 
 
4 Die Baubehörde kann die Erstellung gemeinschaftlicher Zu- und Ausfahrten vorschreiben 

oder die Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Anlagen verpflichten, Dritten die 
Mitbenützung gegen angemessene Entschädigung zu gestatten, sofern sich dies im öffentli-
chen Interesse als notwendig erweist. 

 
5 Die Baubehörde kann die Beseitigung bestehender verkehrsbehindernder Ausfahrten und An-

lagen wie Mauern, Einfriedungen, Pflanzungen und Böschungen verfügen. Die erstmaligen 
direkten Kosten vergütet die Gemeinde der Eigentümerschaft. Legt diese jedoch erneut ver-
kehrsbehindernde Anlagen an, gehen die Kosten für wiederkehrende Beseitigung(en) zu ihren 
eigenen Lasten. 

 
 
Abstellplätze für Motorfahrzeuge BG Art. 48 
 
1 Bei Neubauten sowie bei Umbauten und Erweiterungen, welche zusätzlichen Verkehr erwar-

ten lassen, sind auf der Bauparzelle oder in nächster Nähe auf privatem Boden während des 
ganzen Jahres genügend zugängliche Abstellplätze für Motorfahrzeuge zu erstellen und dau-
ernd für die Parkierung offenzuhalten. 

 
2 Es sind bereitzustellen bei 
 

- Wohnbauten 1 Platz pro Wohnung bis 100 m² Bruttogeschossfläche, darüber 
2 Plätze 

 
 Für andere Bauten und Anlagen bestimmt die Baubehörde die Anzahl der Pflichtparkplätze, 

wobei sie sich unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse an den VSS-Normen orien-
tiert. Sie kann in besonderen Fällen die Pflichtparkplätze gegen Revers herabsetzen. 

 
3 Ist das Erstellen von Parkplätzen auf eigenem Grund nicht möglich, kann der Gemeindevor-

stand den Grundeigentümer zur Leistung von Beiträgen an den Bau und Unterhalt einer Ge-
meinschaftsanlage verpflichten. 

 
4 Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen werden zur Schaffung 

von Abstellplätzen oder zur Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage verpflichtet, sofern es 
die Verhältnisse erfordern.  

 
 
Werkleitungen BG Art. 49 
 
1 Öffentliche Werkleitungen werden in der Regel im Strassengebiet oder innerhalb genehmigter 

Baulinien verlegt. Muss eine öffentliche Leitung Privatgrundstücke durchqueren, so ist der 
Bau der Leitung samt zugehörigen Anlagen auf privatem Boden gegen angemessene Ent-
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schädigung zu dulden. Die Entschädigung wird im Streitfall durch die zuständige Enteig-
nungskommission festgesetzt. 

 
2 Ändern sich die Bedürfnisse des belasteten Grundstückes, so ist die Leitung auf Kosten der 

Gemeinde zu verlegen, sofern nicht bei der Begründung des Durchleitungsrechtes eine andere 
Regelung getroffen worden ist.  

 
3 Das Durchleitungsrecht für private Leitungen richtet sich nach Art. 691 ZGB. 

 
 
Abwässer BG Art. 50 
 
1 Abwässer von Bauten und Anlagen sind nach den eidgenössischen und kantonalen Vorschrif-

ten über den Schutz der Gewässer sowie nach Massgabe des Generellen Entwässerungsplans 
zu behandeln und zu entsorgen. 

 
2 Das Weitere bestimmt das Reglement über die Abwasserbehandlung der Gemeinde Sevgein 

und des zuständigen Zweckverbandes. 
 
 
5. Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 

Nutzung des öffentlichen Grundes und Luftraumes BG Art. 51 
 
1 Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichem Grund oder öffentlichen Gewässern ist nur mit 

Bewilligung des Gemeindevorstands zulässig.  
 
2 Eine über den gesteigerten Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung an öffentlichem 

Grund oder an öffentlichen Gewässern bedarf einer Konzession der Gemeinde.  
 
3 Die Baubehörde kann die Nutzung des öffentlichen Luftraums durch Erker, Balkone oder 

andere ausladende Gebäudeteile bewilligen, wenn die Benützung des öffentlichen Grunds 
nicht erschwert wird, die Verkehrssicherheit gewährleistet ist und keine andern öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. Bestehende auskragende Gebäudeteile wie Vorsprünge, Sockel, 
Erker, Vordächer dürfen bewilligungsfrei nachisoliert werden. 

 
4 Bewilligungen für gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzungen können von der Leis-

tung einer Entschädigung abhängig gemacht werden.  
 
 
Nutzung des Privateigentums für öffentliche Zwecke BG Art. 52 
 
1 Die Gemeinde ist berechtigt, Hydranten, Tafeln mit Strassennamen, Verkehrssignale, Anga-

ben über Wasserleitungen, Höhen- und Vermessungsfixpunkte sowie Vorrichtungen für die 
öffentliche Beleuchtung usw. auf Privatgrundstücken oder an Privatbauten unentgeltlich an-
zubringen. Berechtigten Wünschen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ist 
Rechnung zu tragen. 
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VI Vollzugs- und Schlussbestimmungen 

 Vollzug BG Art. 59 
 
1 Die Baubehörde vollzieht die ihr nach diesem Gesetz, den darauf beruhenden Erlassen und 

der übergeordneten Gesetzgebung überbundenen Aufgaben. Sie sorgt für eine rechtzeitige 
und sachgerechte Erfüllung aller gesetzlichen Obliegenheiten.  

 
2 Sie kann die Grundsätze und Richtlinien durch Fachleute oder bei Baugestaltungsfragen 

durch den Gestaltungsberater aufstellen lassen. 
 
3 Richtlinien sind von der Baubehörde bei der Beurteilung von Baugesuchen sowie bei Areal-

plänen und Quartierplänen zu beachten 
 
 
Rechtsmittel BG Art. 60 
 
1 Verfügungen und Anordnungen der Bau- und Planungskommission, des Bauamts oder ein-

zelner Gemeindefunktionäre bei der Anwendung des vorliegenden Gesetzes oder der darauf 
beruhenden Erlasse können innert 20 Tagen seit Mitteilung durch Einsprache bei der Baube-
hörde angefochten werden. Im Übrigen richten sich die Rechtsmittel nach dem übergeordne-
ten Recht (insbesondere KRG und Gesetz über das Verfahren in Verwaltungs- und Verfah-
renssachen des Kantons Graubünden). 

 
2 Jeder Partei steht es offen, die Sistierung des Verfahrens zugunsten einer Mediation zu bean-

tragen. Das Verfahren richtet sich nach der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung. 
 
 
Zusatzbewilligungen                                                                                             KRG Art. 100 
 

1 Die in diesem Gesetz und der darauf beruhenden Verordnung festgelegten Auflage-, Einsprache- 
und Beschwerdefristen für Nutzungspläne und Bauvorhaben gelten auch für gleichzeitig aufzule-
gende Gesuche für Zusatzbewilligungen.  
2 Werden Zusatzbewilligungen zusammen mit Entscheiden, Beschlüssen oder Verfügungen eröff-
net, die dem Rekurs an das Verwaltungsgericht unterliegen, gilt das Rechtsmittel des Rekurses 
auch für eine allfällige Anfechtung der Zusatzbewilligung.  
 
 
Verfügungen kantonaler Behörden                                                                      KRG Art. 103 
 

1 Verfügungen kantonaler Behörden, die sich auf dieses Gesetz oder darauf beruhende Erlasse 
stützen und nicht gemäss ausdrücklicher Regelung bei der Regierung angefochten werden können, 
unterliegen dem Rekurs an das Verwaltungsgericht. 
2 Verfügungen über den Erlass oder die Verlängerung kantonaler Planungszonen, die Genehmi-
gung von Planänderungen nach Artikel 48 Absatz 3 sowie BAB-Entscheide können auch von den 
Gemeinden angefochten werden. 
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Beschwerderecht der Umweltorganisationen                                                         KRG Art.104 
 

1 Die nach Bundesrecht zur Beschwerde berechtigten Umweltorganisationen beteiligen sich an 
Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, die kei-
ner kantonalen Genehmigung bedürfen, durch Erhebung einer Einsprache während des Auflage-
verfahrens. 
2 In Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, die 
einer kantonalen Genehmigung bedürfen, melden Organisationen, sofern sie beschwerdeberechtigt 
sind und vom Beschwerderecht Gebrauch machen wollen, die Beteiligung am Verfahren während 
der Einsprache- oder Beschwerdeauflage bei der Fachstelle an. Diese gewährt der Organisation 
Akteneinsicht und gibt ihr Gelegenheit, innert einer von ihr festgelegten Frist zum Bauvorhaben 
oder zur Planung Stellung zu nehmen. Geht eine Stellungnahme ein, wird der Entscheid auch der 
am Verfahren beteiligten Organisation mitgeteilt. Erfolgt im Auflageverfahren keine Anmeldung 
oder wird im nachfolgenden Verfahren auf eine Stellungnahme verzichtet, gilt das Beschwerde-
recht als verwirkt. 
 
 
 
 
Inkrafttreten der kantonalen Bestimmungen: 1. November 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten der komunalen Bestimmungen: 
 
Von der Gemeinde beschlossen 
 
Von der Regierung genehmigt 
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Anhang 
 
Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben                KRVO Art. 40 
 

1 Folgende Bauvorhaben bedürfen keiner Baubewilligung: 
1. Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an bestimmungsgemäss nutzbaren Bauten und Anlagen, sofern sie nur der Werter-

haltung dienen und die Baute und Anlage dadurch keine Änderung oder Zweckänderung erfährt; 
2. Geringfügige Änderungen im Innern von Bauten und Anlagen mit Ausnahme von Änderungen der Nutzfläche oder der 

Anzahl Räume, ausgenommen ausserhalb der Bauzonen; 
3. Zweckänderungen ohne erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, ausgenommen ausserhalb der Bauzonen; 
4. Neueindeckung von Dächern mit gleichem oder ähnlichem Dachmaterial; 
5. Gebäude mit einem Volumen bis zu 5 m3 (Kleinbauten) sowie Fahrradunterstände mit einer Grundfläche bis zu 4.0 

m2; 
6. Bauten und Anlagen, die nicht für länger als sechs Monate pro Jahr aufgestellt oder errichtet werden, wie  
- Verpflegungs- und Verkaufsstätten,  
- Service-Stationen für Sport- und Freizeitgeräte, 
- Stände, Hütten, Buden, Zelte für Feste, Vorführungen, Ausstellungen und sonstige Anlässe, 
- Kinderspielplätze, 
- Kleinskilifte, Skiförderbänder, Natureisbahnen, 
- Einrichtungen für Rennstrecken und Trendsportarten, 
- Strassenreklamen, 
- unbeleuchtete Reklamen an touristischen Einrichtungen mit einer Fläche bis zu 5 m2; 
7. Iglus, Tipizelte und dergleichen für Übernachtungen in Skigebieten während der Wintersaison oder bei Bauernhöfen 

von Mai bis Oktober, sofern keine festen sanitären Einrichtungen erstellt werden; 
8. Anlagen der Gartenraumgestaltung wie Fusswege, Gartenplätze, Storen, Treppen, Feuerstellen, Biotope, Pflanzentrö-

ge, Kunstobjekte, Fahnenstangen, ausgenommen ausserhalb der Bauzonen; 
9. Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, Schaukästen, Leuchtrekla-men und Hinweistafeln mit einer Fläche bis zu 

1.5 m2; 
10. Satellitenempfangsanlagen für Radio und Fernsehen mit einer Fläche bis zu 1.5 m2; 
11. Schilder und Tafeln wie Verkehrssignale, Strassentafeln, Wanderweg-markierungen, Vermessungszeichen; 
12. unbeleuchtete Zeichen wie Kreuze bis 3.0 m Höhe, Kunstobjekte; 
13. Technische Einrichtungen wie Strassenbeleuchtungsanlagen, Schaltkästen, Hydranten, Messeinrichtungen, Pfähle, 

Stangen, Bänke; 
14. Sicherheitsvorrichtungen wie 
- Schneefangnetze entlang von Verkehrswegen, 
- Sicherheitszäune, Netze, Absperrungen, Polsterungen und dergleichen für Sport- und Freizeitanlagen, 
- Sicherheitsgeländer; 
15. Erschliessungsanlagen, soweit sie im Rahmen einer Planung mit der Genauigkeit eines Baugesuchs profiliert und 

festgelegt worden sind; 
16. nicht reflektierende Sonnenkollektoren oder Solarzellen mit einer Absorberfläche bis maximal 6.0 m2 pro Fassade 

oder Dachseite innerhalb der Bauzonen und bis maximal 2.0 m2 ausserhalb der Bauzonen; 
17. Terrainveränderungen bis zu 0.8 m Höhe oder Tiefe und einer veränderten Kubatur von 100 m3, ausgenommen aus-

serhalb der Bauzonen; 
18. Einfriedungen bis zu 1.0 m Höhe sowie Stütz- und Futtermauern bis zu 1.0 m Höhe, ausgenommen ausserhalb der 

Bauzonen;  
19. bewegliche Weidezäune während der Weidezeit; 
20. Fundamentfreie Unterstände und dergleichen bis 25 m2 Grundfläche für Nutztiere, fundamentfreie Plastiktunnels und 

Melkstände sowie ähnliche Einrichtungen der Landwirtschaft und des Gartenbaus wie kleine Vorrichtungen für den 
Verkauf von Produkten; 

21. Materialdepots, die nur einmal im Jahr für maximal vier Monate eingerichtet werden; 
22. Baustelleninstallationen, sofern sie keine erheblichen Immissionen verursachen, ausgenommen Arbeiterunterkünfte. 
2 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht gilt nicht für in Gefahrenzonen vorgesehene Bau-
vorhaben, die dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, sowie allgemein für Bauvorha-
ben, die Gewässer und Moorbiotope gefährden könnten. 
3 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung von materiellen 
Vorschriften und der Einholung anderer Bewilligungen. Bestehen Anzeichen dafür, dass durch ein 
bewilligungsfreies Bauvorhaben materielle Vorschriften verletzt sein könnten, leitet die kommuna-
le Baubehörde von Amtes wegen, auf Ersuchen der Fachstelle oder auf Hinweis von Dritten hin 
das Baubewilligungsverfahren ein. 
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4 Bauten und Anlagen gemäss Absatz 1 Ziffer 6, 7, 19, 21 und 22 sind nach Ablauf der zulässigen 
Dauer, solche gemäss Ziffer 14 nach Gebrauch zu entfernen. Das beanspruchte Gelände ist in den 
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Die entfernten Bau- oder Anlageteile sind zu entsor-
gen oder an zulässiger Stelle zu lagern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laax, 23. März 2006 Planungsbüro Madeleine Grob 
 


